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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

20-13978
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitätstudie für die 
Braunschweiger Innenstadt: Zwischenbericht
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
21.08.2020

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (zur Kenntnis) 04.09.2020 Ö

Sachverhalt:

Zuletzt informiert die Verwaltung über den aktuellen Sachstand zum Projekt 
„Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitätstudie für die Braunschweiger Innenstadt“ im 
Februar 2020 (20-12703). Aufgrund der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie 
ab März ergab sich eine notwendige Verschiebung wichtiger Meilensteine in diesem Projekt. 
Mit dieser Vorlage informiert die Verwaltung daher über den derzeitigen Projektstand. 

Geänderte Rahmenbedingungen
Für die Ermittlung relevanter Kennzahlen zur Waren- und Lieferlogistik, bspw. hinsichtlich 
des hierdurch entstehenden Verkehrsaufkommens in der Innenstadt, waren ab März eine 
einwöchige Zählung von Lieferfahrzeugen sowie Experteninterviews vorgesehen. 
Durch die verordnete Schließung weiter Teile der Innenstadtbetriebe ab Mitte März bis Mai 
änderten sich auch für die Studie wichtige Rahmenbedingungen. So konnten Effekte wie die 
vorübergehende Zunahme des Online-Handels sowie drastische Frequenzrückgänge 
(sowohl Passanten-Frequenzen als auch Individual- und Gewerbeverkehre) verzeichnet 
werden. Auch entfiel in der Zeit der Schließung die Belieferung der in der Innenstadt 
ansässigen Betriebe. 

Eine Erhebung von Verkehren in diesem Zeitraum hätte zu verzerrten Ergebnissen geführt, 
sodass sämtliche empirische Untersuchungen (Verkehrszählung, Expertengespräche, 
Workshops usw.) in der Folge in die zweite Jahreshälfte verschoben werden mussten. 

Parallel liefen dennoch die davon unabhängig zu bearbeitenden Bausteine, wie etwa die 
Best-Practice-Analyse für Logistikprojekte, weiter. 

Geänderte Zeitplanung
Im Moment scheint es, ausgehend von der konjunkturellen Entwicklung sowie den 
Innenstadtfrequenzen, als würde sich die allgemeine Situation soweit entspannen, als dass 
die notwendigen Erhebungen im September durchgeführt werden können. Daran 
anknüpfend sind ab Oktober zwei Strategie-Workshops unter Beteiligung aller relevanten 
Akteur*innen vorgesehen. An der in der letzten Vorlage dargestellten Konzeption hat sich 
nichts geändert, auch wenn das Thema der Pandemie-Auswirkungen in der Studie in jedem 
Fall eine Rolle spielen wird. 

TOP 3.1
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Die Zeitplanung sieht vor, dass der Endbericht der Untersuchung Ende des Jahres vorliegt 
und nach einer entsprechenden Überprüfungs- und Korrekturphase im ersten Quartal 2021 
veröffentlicht wird. 

Fazit und Ausblick 
Die in der letzten Vorlage angekündigte Projektdauer von 8-10 Monaten ist entsprechend der 
besonderen Situation, nicht zu halten gewesen. Die Verlängerung des Projektzeitraums war 
aus Sicht der Verwaltung mit Blick auf die Zielsetzung, ein umfassendes und qualifiziertes 
Konzept mit passgenauen Empfehlungen für die Entwicklung der Innenstadtlogistik zu 
erhalten, die einzig logische und richtige Entscheidung.

Es ist weiterhin vorgesehen, dass auch Vertreter*innen der Ratsfraktionen in den Prozess 
eingebunden werden, sobald erste Ergebnisse vorliegen und diskutiert werden können. Im 
Moment ist diese Beteiligung für Ende Oktober vorgesehen. Eine Einladung bzw. Ansprache 
erfolgt mit dem notwendigen Vorlauf.

Leppa

Anlage/n:
keine

TOP 3.1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

20-14082
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Braunschweiger Härtefallfonds für Geschädigte der Corona-Pande-
mie - Bereich Wirtschaft
Neue Förderkulissen und weiteres Vorgehen
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
28.08.2020

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (zur Kenntnis) 04.09.2020 Ö

Sachverhalt:

In der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 26. Juni 2020 wurde über die neuen Förder-
kulissen des Bundes sowie des Landes Niedersachsen und das weitere Vorgehen bezüglich 
des Braunschweiger Härtefallfonds für Geschädigte der Corona-Pandemie – Bereich Wirt-
schaft ausführlich informiert (Drucksache 20-13563-01).

Zwischenzeitlich haben sich weitere Erkenntnisse ergeben, zu denen ich nachfolgend berich-
te.

Die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer „Corona-Soforthilfe“ bei der Niedersächsischen 
Förderbank (NBank) für Unternehmen ist zum 31. Mai 2020 ausgelaufen. Eine Antragstel-
lung zu diesem Programm ist ab dem 1. Juni 2020 ausgeschlossen.

Ab dem 1. Juni 2020 ist es nun möglich, aufgrund der „Richtlinie über die Gewährung von 
Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen“ Förderanträge 
bei der NBank zu stellen. Die Rahmenbedingungen zur Antragsstellung und –gewährung 
haben sich hierbei in vielen Teilen verändert. 

In diesem Zusammenhang hat sich der Verwaltung die Frage gestellt, inwieweit die städti-
sche Richtlinie, die eine ergänzende Förderung der Soforthilfe vorsieht, mit der neuen För-
derrichtlinie vereinbar ist. Die Verwaltung hat hierzu hat Kontakt zum Niedersächsischen 
Städtetag (NST) und zur NBank aufgenommen.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die ergänzende Förderung der Stadt Braunschweig bezo-
gen auf die Corona-Soforthilfe (Antragstellung bis 1. Juni 2020) aus Sicht der Verwaltung 
rechtskonform war und eine Doppelförderung oder Überkompensation nicht stattgefunden 
hat. Die NBank hat eine abschließende rechtsverbindliche Klärung in Aussicht gestellt.

Von einer ergänzenden kommunalen Förderung der Überbrückungshilfe ab dem 1. Juni 
2020 raten der NST und die NBank ausdrücklich ab. Es sollten keine kommunalen Förderun-
gen parallel zur aktuellen Überbrückungshilfe für den gleichen Förderzweck erfolgen. Die 
NBank hat zwar mitgeteilt, dass eine Anrechnung eines kommunalen Förderprogrammes auf 
die Überbrückungshilfen voraussichtlich nicht erfolgt, dass aber weiterhin viele rechtliche 
Unklarheiten bestehen. Auch der NST hat Stellung dahingehend bezogen, dass kommunale 
Förderungen für andere Aspekte eingesetzt werden sollten. Dieser Empfehlung folgt die Ver-
waltung.

TOP 3.2
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Hinzu kommt, dass für den Bereich Wirtschaft eine ergänzende Förderung der NBank-So-
forthilfe – so wie in der städtischen Richtlinie geregelt – nicht mehr erfolgen kann, weil diese 
ja ausgelaufen ist.

Weiteres Vorgehen:

In vielen Bereichen haben die Lockerungen zu einer Belebung der Umsätze im Vergleich 
zum Frühjahr geführt. Dies mag auch Auslöser für den aktuellen Rückgang der Beratungs- 
und Antragszahlen bei der Braunschweig Zukunft GmbH sein. Andere Branchen (z. B. Ver-
anstaltungen) erfahren dagegen weiterhin Umsatzeinbußen, wieder andere (z. B. Baubran-
che) können die Einschränkungen mit Verzögerung treffen. Darüber hinaus steigen derzeit 
bundesweit die Corona-Infektionszahlen an, mit noch nicht absehbaren Auswirkungen auf 
die allgemeine Lebenssituation sowie die damit einhergehenden wirtschaftlichen Entwicklun-
gen. 

Unternehmen, die bei der NBank einen Antrag auf Corona-Soforthilfe gestellt haben, sind 
auch weiterhin bei der Stadt Braunschweig berechtigt, ergänzende Hilfen aus dem Härtefall-
fonds zu beantragen. Die Anträge werden abgearbeitet und für den gleichen Zeitraum be-
schieden, für die eine entsprechende Gewährung von der NBank erfolgt ist.

Darüber hinaus bestehen ab Juni mit der Überbrückungshilfe und weiteren Förderprogram-
men Unterstützungsangebote, die von den betroffenen Unternehmen in Anspruch genom-
men werden können. Eine zusätzliche Hilfe seitens der Stadt soll deshalb für diesen Zeit-
raum nicht erfolgen.

Die Wirtschaftsförderung wird gemeinsam mit der Verwaltung die aktuelle Lage vor Ort regel-
mäßig beobachten, analysieren und bewerten. Darüber hinaus erfolgt ein ständiger Dialog 
mit den entsprechenden Verbänden. Selbstverständlich ist es weiterhin ein wichtiges Anlie-
gen, die wirtschaftliche Existenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Braun-
schweig zu sichern. Daher wird bei Bedarf und bei Vorliegen der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen eine Anpassung, bzw. Neuausrichtung der städtischen Richtlinie erfolgen.

Der Wirtschaftsausschuss wird über das weitere Vorgehen fortlaufend informiert.

Leppa

Anlage/n: keine

TOP 3.2
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

20-13937
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Förderung von Unternehmen in Braunschweig - 
Existenzgründerfonds
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
18.08.2020

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 04.09.2020 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 22.09.2020 N

Beschluss:

Der in der Vorlage aufgeführten Zuwendung an ein Unternehmen aus dem 
Existenzgründerfonds wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Entsprechend der Richtlinie der Stadt Braunschweig für die Gewährung von Zuschüssen an 
Existenzgründer in Braunschweig vom 1. Oktober 2012 gewährt die Stadt Braunschweig 
Zuschüsse für die Gründung oder den Erwerb eines Kleinstunternehmens (< 10 Mitarbeiter, 
Jahresbilanz max. 2 Mio. €) als Einstieg in die Selbstständigkeit sowie für die Erweiterung 
eines Kleinstunternehmens. Mit der Förderung soll die wirtschaftlich kritische Phase der 
Existenzgründung oder der Existenzsicherung verbessert, so die Erfolgsaussichten 
gesteigert und damit die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in Braunschweig erreicht 
werden.
Bemessungsgrundlage für den Zuschuss ist der Eigenkapitalanteil im Rahmen der 
gesicherten Gesamtfinanzierung. Der Zuschuss wird in einer Höhe von mind. 1.000 € bis 
max. 7.500 € gewährt, wobei er zusammen mit dem ggf. zusätzlich vorhandenen 
Eigenkapital eine Höhe von max. 30 % des zuwendungsfähigen 
Gesamtinvestitionsvolumens nicht übersteigen soll.
Gemäß der Richtlinie zur Auslegung des Begriffs „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ vom
8. November 2011 wurde die Wertgrenze für die Bewilligung unentgeltlicher Zuwendungen 
auf 5.000 € gesetzt, so dass bei Überschreitung dieses Betrages die politischen Gremien zu 
beteiligen sind.
Nach einer umfassenden Antragsprüfung durch die Braunschweig Zukunft GmbH soll dem 
nachstehenden Unternehmen für die Erweiterung eines Kleinstunternehmens ein Zuschuss 
gewährt werden.

Lfd. 
Nr.

Unternehmen Zuschussbetrag

1 Erweiterungsvorhaben: KLEOS GmbH

Standort und Geschäftsaufnahme:
Forststr. 68, 38108 Braunschweig, Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit: 01.11.2018

7.500 €

TOP 4
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Gründer:
Dr.-Ing. Hardy Köke
Dr.-Ing. Lennart Weiß

Qualifizierung und Berufstätigkeit: 
 Dr.-Ing. Hardy Köke: Studium und Promotion jeweils mit 

Abschluss: Maschinenbau; wissenschaftlicher 
Angestellter beim DLR – Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt

 Dr.-Ing. Lennart Weiß: Studium und Promotion jeweils 
mit Abschluss: Maschinenbau; wissenschaftlicher 
Angestellter beim DLR – Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt

Unternehmen:
Die KLEOS GmbH hat in den letzten Jahren Know-How und 
die notwendige technologische Reife rund um die Analyse 
wissenschaftlicher Texte mittels Künstlicher Intelligenz 
aufgebaut. Ein Recherchedienst für wissenschaftliche Literatur 
steht kurz vor der Markteinführung.
Das Ziel der KLEOS GmbH ist es nun, die 
Geschäftserweiterung um einen Recherchedienst für Patente 
und die dafür notwendige IT-Infrastruktur aufzubauen. Dieser 
Dienst ermöglicht insbesondere Regionalentwicklern einen 
Wettbewerbsvorsprung bei der Einwerbung von Fördermitteln. 
Ein neuer Recherchedienst muss in der Lage sein, neben 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, auch Patente 
verarbeiten zu können (zusammen ca. 180 Mio. Dokumente). 
Für die Bereitstellung eines derartigen Recherchedienstes 
investiert die KLEOS GmbH in die dafür notwendige IT-
Infrastruktur.

Existenzgründerzuschuss:
Der Existenzgründerzuschuss soll eingesetzt werden zur 
anteiligen Deckung der Kosten für die Erweiterung der IT-
Infrastruktur durch neue Server und Hochleistungscomputer.

Arbeitsplätze:
2 Vollzeitarbeitsplätze (Gründer)
1 weiterer Vollzeitarbeitsplatz soll ab 2022 geschaffen werden

Leppa

Anlage/n:
keine

TOP 4

7 von 45 in Zusammenstellung



A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Rat der Stadt 20-13799
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Erstellung eines Konzepts zur Durchführung eines 
Weihnachtsmarkts in Corona-Zeiten
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
29.06.2020

Beratungsfolge: Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 07.07.2020 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 14.07.2020 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten, im Zusammenwirken mit der Braunschweig Stadtmarketing 
GmbH (BSM) ein alternatives Konzept zur Durchführung des Braunschweiger 
Weihnachtsmarktes 2020 unter Einhaltung der Vorgaben zu Abstands- und Hygieneregeln 
zu entwickeln.

Mit Blick auf die derzeit geltenden Vorschriften der Niedersächsischen Corona-Verordnung 
soll dabei der Schwerpunkt auf eine dezentrale Realisierung des Weihnachtsmarktes an 
verschiedenen Orten gelegt werden. Hierzu bitten wir die Verwaltung, zeitnah in Gespräche 
mit den beteiligten Akteuren, wie BSM, Arbeitsausschuss Innenstadt, Feuerwehr, ALBA 
Braunschweig und natürlich den Schaustellern selbst, einzutreten.

Sachverhalt:
Bereits jetzt wird deutlich, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie im gesamten Jahr 
2020 spürbar bleiben werden. So planen Bund und Länder laut Medienberichten, 
Großveranstaltungen mindestens bis Anfang November zu untersagen; das Münchener 
Oktoberfest wurde entsprechend bereits abgesagt.

Auch wenn er noch weit entfernt erscheint, erscheint es aus Sicht der SPD-Fraktion daher 
sinnvoll, bereits jetzt Konzepte für die Durchführung des Braunschweiger Weihnachtsmarkts 
unter Corona-Bedingungen aufzustellen, sofern es die gesetzlichen Bestimmungen 
zulassen. Insbesondere die Schausteller und Betreiber der Weihnachtsmarktstände 
brauchen bereits jetzt – auch wirtschaftliche – Planungssicherheit, schließlich hat die 
Corona-Pandemie viele von ihnen bereits in existenzielle Schwierigkeiten gebracht. Auch 
deshalb muss es das Ziel sein, den Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen, auch wenn er 
aller Voraussicht nach mit Einschränkungen verbunden sein wird. Denkbar wäre es daher 
beispielsweise, einen dezentralen Weihnachtsmarkt zu organisieren, der – auf verschiedene 
Plätze der Stadt verteilt – Sicherheitsstandards wahren und trotzdem eine vorweihnachtliche 
Atmosphäre aufkommen lassen könnte.

Gez. Christoph Bratmann

Anlagen: keine

TOP 5.1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

20-13799-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Erstellung eines Konzepts zur Durchführung eines Weihnachts-
markts in Corona-Zeiten
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
06.07.2020

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis) 07.07.2020 N
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 14.07.2020 Ö

Sachverhalt:

Bezüglich des Antrages hat die Verwaltung die Braunschweig Stadtmarketing GmbH gebe-
ten, Stellung zu beziehen.

Die Stellungnahme der Braunschweig Stadtmarketing GmbH lautet wie folgt:

Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH (BSM) als Veranstalterin des Braunschweiger 
Weihnachtsmarktes hat in den letzten Wochen diverse Gespräche mit dem Schaustellerver-
band Region Harz und Heide e.V. (SSV) über mögliche Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie auf den Weihnachtsmarkt geführt. Mögliche Szenarien wie z.B. ein "dezentraler Weih-
nachtsmarkt" werden derzeit diskutiert, in Planungsvarianten durchdacht und bewertet. Aktu-
ell lassen sich alternative Veranstaltungskonzepte unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Vorgaben zu Abstands- und Hygieneregelungen nicht verbindlich festlegen, da die Entwick-
lungen der Pandemie dynamisch und für den relevanten Veranstaltungszeitraum noch nicht 
vorhersehbar sind, sodass aktuell auch keine wirtschaftliche Planungssicherheit für die 
Schausteller und Standbetreiber ermöglicht werden kann. Um in den kommenden Wochen 
die Realisierung von Alternativkonzepten einschätzen und auf die Entwicklungen reagieren 
zu können bleibt die BSM mit allen relevanten Partnern sowie dem SSV und der Stadtver-
waltung in enger Abstimmung.

Leppa

Anlage/n:

TOP 5.1.1

9 von 45 in Zusammenstellung



A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Rat der Stadt 20-13799-02
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderungsantrag zum TOP "Erstellung eines Konzepts zur 
Durchführung eines Weihnachtsmarkts in Corona-Zeiten"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
24.08.2020

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 04.09.2020 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 22.09.2020 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 29.09.2020 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten, im Zusammenwirken mit der Braunschweig Stadtmarketing 
GmbH und dem Schaustellerverband Region Harz und Heide e. V. (SSV) ein Konzept zur 
Durchführung des Braunschweiger Weihnachtsmarktes 2020 unter Einhaltung der aktuell 
gültigen Vorgaben zu Abstands- und Hygieneregeln zu entwickeln.

Sachverhalt:
Die Schaustellerbetriebe stehen durch die Folgen der Corona-Pandemie, u. a. durch die 
Absage der Schützenfeste in diesem Jahr, vor schwierigsten Zeiten. Ein weiterer Einbruch 
bei den Weihnachtmärkten wäre für manche Betriebe das sichere Aus. Auch die Innenstädte 
leiden nach wie vor deutlich. - Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt ist daher nicht nur für 
das Weihnachtsgeschäft, sondern auch für die Belebung der Innenstadt von herausragender 
Bedeutung.

In Gesprächen mit den hiesigen Akteuren, dem SSV, dem Arbeitsausschuss Innenstadt, der 
Feuerwehr, der Polizei und der ALBA Braunschweig sollten daher zeitnah Planungsvarianten 
erarbeitet werden, die die Durchführung eines möglicherweise dezentralen 
Weihnachtsmarktes 2020 zum Ziel besitzen. Dabei sollten sowohl Aspekte einer räumlichen 
Erweiterung des Marktes als auch eine mögliche Anpassung der Standgebühren angedacht 
werden. Ebenso könnte eine Differenzierung zwischen den einzelnen Fahrgeschäften 
geprüft werden, also inwieweit diese geeignet sind, trotz Corona-Auflagen geöffnet zu 
werden. Alle bisherigen Marktbetreiber sind entsprechend zu berücksichtigen.

Das Ergebnis bitten wir dem Rat als Mitteilung zur Kenntnis zu geben.

Dieser Antrag ersetzt den Antrag 20-13799.

Gez. Christoph Bratmann

Anlagen: keine

TOP 5.1.2
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A b s e n d e r :

Die Fraktion P² im Rat der Stadt 20-14249
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderungsantrag zu 20-13799-02 TOP "Erstellung eines Konzepts 
zur Durchführung eines Weihnachtsmarkts in Corona-Zeiten"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
04.09.2020

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 04.09.2020 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 22.09.2020 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 29.09.2020 Ö

Beschlussvorschlag:
Der Beschlussvorschlag des Änderungsantrages 20-13799-02 wird ergänzt um folgende 
Absätze:

Bei der Konzepterstellung und Prüfung der potentiellen Standorte für den Braunschweiger 
Weihnachtsmarkt 2020, sind die Belange von Menschen mit Behinderungen besonders zu 
berücksichtigen, um eine gleichberechtigte Teilhabe daran zu ermöglichen.

Darüber hinaus wird gebeten, im Zusammenwirken mit der Braunschweig Stadtmarketing 
GmbH und dem Schaustellerverband Region Harz und Heide e. V. (SSV) sowie dem 
Behindertenbeirat e.V. ein Konzept für die Folgejahre zu entwickeln, welches die 
barrierefreie Ausgestaltung temporärer Freizeitangebote mit touristischer Bedeutung zum 
Ziel hat.

Sachverhalt:

wie vor sowie:
Die derzeit gültigen Corona-Regeln machen die Entzerrung des Weihnachtsmarktes 
notwendig. Dadurch hat Braunschweig für dieses Jahr die Chance, die Stände an Orte zu 
verlegen, die barrierefrei erreichbar sind. Dies stellt nicht nur für Menschen mit 
Beeinträchtigungen die Chance dar, in diesem Jahr alle Stände gleichberechtigt besuchen 
zu können, sondern ermöglicht vielen Menschen einen komfortableren Zugang.

In Hinblick auf weitere temporäre Veranstaltungen über 2020 hinaus wäre ein eigenes 
Konzept, welches die Teilhabemöglichkeiten an diesen Veranstaltungen durch 
Barrierefreiheit für alle Menschen der Stadt, Region sowie Gäste verbessert, ein Zeichen, 
dass bei Braunschweiger Festen niemand ausgeschlossen wird und alle gleichberechtigt 
teilnehmen können.

Außerdem stellt es einen Standortvorteil dar, denn Menschen mit einem besonderen 
Servicebedarf – ob Einwohner oder Tourist – wählen nach ihren Bedürfnissen und 
Interessen aus dem Angebot der Städte aus. [1]

Quelle:
[1] https://nullbarriere.de/barrierefreiheit-tourismus.html

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 20-14043
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Umsetzungskonzept "Zukunft Innenstadt"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
21.08.2020

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 04.09.2020 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 22.09.2020 N

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, bis spätestens zum Ende dieses Jahres dem 
Wirtschaftsausschuss das Umsetzungskonzept für das im Rahmenprojekt 8 des ISEK (Das 
Herz Braunschweigs – Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber, S. 49 ff. im ISEK) 
genannte Entscheidungs- und Vernetzungsgremium „Zukunft Innenstadt“ zum Beschluss 
vorzulegen.

Neben der im ISEK beschriebenen Zusammensetzung und Ausrichtung soll die im Zuge der 
Errichtung der Schloss-Arkaden gegründete AG Innenstadt als Vorbild dienen. Dazu sind 
eigene finanzielle Mittel bereitzustellen, welches auch durch die Einwerbung von Drittmitteln 
erfolgen kann.

Sachverhalt: 

Im Rahmenprojekt 8 des ISEK (Das Herz Braunschweigs – Die Innenstadt als Identitäts- und 
Impulsgeber, S. 49 ff.) ist als Einzelmaßnahme 1.2 die Weiterentwicklung des Netzwerks 
Innenstadt als Ziel formuliert. Ausgehend von der bereits gelebten Zusammenarbeit 
zwischen Stadtverwaltung, Stadtmarketing und Arbeitsausschuss Innenstadt (AAI) sieht das 
im November 2018 beschlossene Integrierte Stadtentwicklungskonzept ein Entscheidungs- 
und Vernetzungsgremium mit dem Titel „Zukunft Innenstadt“ vor. Diese Arbeitsgruppe soll, 
so heißt es in der Einzelmaßnahme allgemein gesprochen, gemeinsame Lösungen für die 
Innenstadt erarbeiten und durch den regelmäßigen Austausch aller Beteiligten ein genaueres 
Bild der Innenstadt darstellen. Die Bewandtnis für dieses Gremium lag schon 2018 auf der 
Hand, durch die Entwicklung unserer Innenstadt – ausgelöst durch die weltweite Corona-
Pandemie – hat sich Notwendigkeit noch einmal deutlich erhöht.

Die Verwaltung soll daher bis spätestens zum Ende dieses Jahres, am besten natürlich 
schnellstmöglich, einen Umsetzungsvorschlag dieser Einzelmaßnahme vorlegen, der dann 
im Wirtschaftsausschuss (und gegebenenfalls im Verwaltungsausschuss) beschlossen 
werden kann. Gleichzeitig soll dieses Gremium den heutigen Gegebenheiten angepasst 
werden. Es hat sich im Zuge der Errichtung der Schloss-Arkaden als sehr zielführend 
erwiesen, eine Arbeitsgruppe zu haben, die – unterlegt durch ein eigenes Budget – kleinere 
Maßnahmen (bspw. Beleuchtung, Sitzbänke) als Entscheidungsgremium umsetzen kann. 
Daher soll die seinerzeitige AG Innenstadt (Teilnehmer waren u.a. Vertreter der IHK, des 
AAI, des Stadtmarketings, der Fachbereiche 61, 66 und 67 sowie Prof. Ackers, 
entsprechende Unterlagen sollten daher bei der Verwaltung noch vorhanden sein) als 
weiteres Vorbild herangezogen werden. Es empfiehlt sich ebenso, für schnelle und klare 
Entscheidungen, dieses Gremium mit eigenen finanziellen Mitteln auszustatten. Das 
Einwerben von Drittmitteln – wie bei der AG Innenstadt – soll dazu geprüft werden.

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 20-14044
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Dialog zur Zukunft der Innenstadt
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
21.08.2020

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 04.09.2020 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 22.09.2020 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 29.09.2020 Ö

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Braunschweig begrüßt die Vorschläge der Verwaltung zur Initiierung eines 
Dialogs zur Zukunft der Innenstadt (vgl. DS-Nr. 20-13983). Bei der weiteren Ausgestaltung 
ist darüberhinausgehend ein Augenmerk auf der weiteren Aktivierung von Investitionen in die 
Innenstadt zu legen. Dezernatsübergreifend ist zudem sicherzustellen, dass – auch 
kurzfristig – die entsprechenden notwendigen finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden 
und durch schlanke Strukturen auch schnelle Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen möglich 
bleiben.

Außerdem ist ein Austausch mit anderen Großstädten über deren Umgang mit den 
Auswirkungen von Corona durchzuführen.

Des Weiteren ist eine Einbindung der Politik, zum einen durch eine regelmäßige und 
kontinuierliche Berichterstattung und zum anderen durch die Teilnahme von Ratsvertretern, 
zu gewährleisten. 

Sachverhalt: 

Mit einer Mitteilung außerhalb von Sitzungen (DS.-Nr. 20-13983) hat die Verwaltung am 14. 
August dieses Jahres die naheliegende Ankündigung gemacht, einen Dialog zur Zukunft 
unserer Braunschweiger Innenstadt zu initiieren. Grundsätzliches Ziel – darüber dürfte 
Einvernehmen herrschen – ist es, eine Perspektive zu entwickeln, damit unsere Innenstadt 
auch zukünftig als zentraler Anziehungspunkt der Region bestehen bleibt.

Die in der Mitteilung genannten Inhalte teilen wir – von der Beschreibung des Status Quo, 
über die Zielsetzung bis hin zum weiteren Vorgehen –, schlagen mit diesem Antrag aber 
einige Ergänzungen vor, welchen den Dialog in unseren Augen besser zum Ziel führen.

So ist es richtig, auch die Immobilienbranche zu beteiligen, da sie als Eigentümerin und 
Verwalterin großer innerstädtischen Flächen eine wichtige Rolle im Prozess spielt. Nach 
unserem Verständnis zielt dieses aber nur auf bereits bestehende Flächen. Für uns liegt ein 
großes Augenmerk, das haben wir bereits bei der Einführung unserer Dringlichkeitsanfrage 
zur Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 26. Juni dieses Jahres (DS.-Nr. 20-13774) 
geschrieben, auf dem Einwerben neuer Investitionen für unsere Innenstadt. Dazu müssen 
die notwendigen Grundlagen geschaffen werden und sich beispielsweise die Bauverwaltung 
als Partner der Investoren verhalten – diesen Eindruck konnte man in der Vergangenheit 
nicht immer gewinnen.

Gleichzeitig gehört zu einer Stärkung der Innenstadt auch die Bereitstellung der notwendigen 
finanziellen Mittel, um kurzfristig auf aktuelle Entwicklungen – sei es bei Veränderungen in 
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der Situation der Innenstadt oder durch das Aufkommen von Förderprogrammen – reagieren 
zu können.

Des Weiteren befindet sich nicht nur Braunschweig in der Situation, dass sich die Innenstadt 
dynamisch wandelt und vor allem die weltweite Corona-Pandemie gravierende 
Auswirkungen auf den Handel hat. Deshalb ist es für uns zwingend geboten, sich in den 
Austausch mit anderen Großstädten zu begeben und zu erfahren, wie diese mit den 
aktuellen Entwicklungen umgehen.

Und nicht zuletzt muss eine angemessene Einbindung der Politik erfolgen. Dies sollte zum 
einen durch eine aktive, regelmäßige Berichterstattung geschehen. Zum anderen sollte es 
durch eine direkte Teilnahme von Ratsvertretern am Dialog gewährleistet sein.

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Rat der Stadt 20-14044-01
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderungsantrag zum TOP "Dialog zur Zukunft der Innenstadt"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
02.09.2020

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 04.09.2020 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 22.09.2020 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 29.09.2020 Ö

Beschlussvorschlag:

Der Beschlussvorschlag des Antrags der CDU-Fraktion (Vorlage 20-14044) wird ergänzt um 
folgenden Absatz:

Neben der Einbindung der Politik sind auch die Bürgerinnen und Bürger in einem 
beteiligungsorientierten Prozess einzubeziehen und die Perspektiven und 
Ausgestaltungsmöglichkeiten der Innenstadt gemeinsam mit diesen zu entwickeln.

Sachverhalt:
Neben der angemessenen Einbindung der Politik muss auch eine Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger am Dialog zur Zukunft der Innenstadt sichergestellt werden. Auch 
die Ideen der Stadtgemeinschaft zur möglichen zukünftigen Innenstadtentwicklung und die 
Erfahrungen eines geänderten Einkaufsverhaltens müssen im weiteren Prozess aufgegriffen 
werden können. 

Anlagen: keine
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 20-14040
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Umsetzungsstand ISEK-Rahmenprojekt "Das Herz Braunschweigs"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
21.08.2020

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (zur Beantwortung) 04.09.2020 Ö

Sachverhalt: 

Bereits bei der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wurde 
richtigerweise ein großes Augenmerk auf unsere Innenstadt gelegt. Denn die Sicherung der 
Attraktivität, Funktionalität und Vielfalt der Innenstadt waren bereits 2018 wichtige 
Herausforderungen für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Die weltweite Corona-Pandemie 
mit allen Auswirkungen auf den Innenstadthandel, die weitere Zunahme des Internethandels 
und auch vielfache Diskussionen über die verkehrliche Erreichbarkeit der Innenstadt haben 
diesen Trend sicherlich noch einmal verstärkt beziehungsweise an Dynamik gewinnen 
lassen. Deshalb rücken die im Rahmenprojekt 8 („Das Herz Braunschweigs – Die Innenstadt 
als Identitäts- und Impulsgeber“, S. 49 ff. im ISEK) vorgesehenen acht Einzelmaßnahmen 
verstärkt in den Fokus. Da aber von der Verwaltung in den vergangenen rund zwei Jahren 
seit Beschluss des ISEK zu einem Großteil der Maßnahmen kein weiterer Sachstand 
mitgeteilt wurde, entstehen Zweifel, ob konsequent bzw. überhaupt an deren Umsetzung 
gearbeitet wurde. Es wäre fatal, wenn die zurückliegenden rund zwei Jahre nicht genutzt 
worden wären und nun – im Lichte der weltweiten Corona-Pandemie – wichtige 
Grundlagendaten nicht vorliegen würden.

 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Wie ist der jeweilige Bearbeitungsstand der in Maßnahme 1.1 („Konzeptionelle 
Grundlagen schaffen“) vorgesehenen Grundlagenermittlungen?

2. Wie ist der derzeitige Sachstand der Maßnahme 2.2 („Verbesserung der ‚digitalen 
Sichtbarkeit‘ und Verzahnung von Offline- und Onlineangeboten“)?

3. Welchen derzeitigen Bearbeitungsstand hat die in Maßnahmen 2.1 („Einbeziehung der 
Kultur- und Kreativwirtschaft“) vorgesehene verstärkte Sichtbarmachung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft?

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt /  
Rosenbaum, Peter

20-14035
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Bedeutung des Flug-Betriebs für die hiesige Wirtschaft
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
21.08.2020

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (zur Beantwortung) 04.09.2020 Ö

Sachverhalt:
In der aktuellen Diskussion um Regionalflughäfen treten deren ökologische und 
wirtschaftliche Nachteile und Probleme vermehrt in den Vordergrund. So geraten sie 
gegenüber modernen Verkehrskonzepten (Siemens-Mobilit) und Antriebstechnik (H2-
Mobility) zunehmend ins Hintertreffen. Zudem sind sie eine Art 
Geldverbrennungsmaschine, weil sie nicht in der Lage sind, mit den Betriebseinnahmen 
auch nur annähernd die Kosten zu decken, die ihr Betrieb verursacht..

So hatte der Braunschweiger Flughafen schon vor der Corona-Krise nur 2,1 Millionen Euro 
Einnahmen bei 12,2 Millionen Ausgaben für den operativen Betrieb, wobei sich die 
Einnahmen durch die Corona-Krise noch einmal halbiert haben sollen. Nun hofft man zwar, 
durch abgestellte Airbus-Flugzeuge, die krisenbedingt nicht abgesetzt oder ausgeliefert 
werden konnten, einige zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Daher stellen sich verstärkt Fragen:

1) Worin sieht die Stadt das "das innovative Mobilitätscluster" (städtische Broschüre) am 
Forschungsflughafen? - und

2) Hat die Stadt die nachfolgende Studie für sich ausgewertet?

3) Wie wird die Stadt das operative Defizit des Flughafens beseitigen?

Anlagen: Studie Regionalflughäfen
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Studie untersucht die Wirtschaftlichkeit, Konnektivität und Klimalast von 14 deutschen Regio-
nalflughäfen mit 200.000 bis 3 Millionen Fluggästen pro Jahr für den Zeitraum 2014 bis 2019. Obwohl fast alle 
betrachteten Flughäfen negative Jahresergebnisse aufweisen und mit Subventionen ihre Gebühren und Flug-
preise niedrig halten, hatte die Mehrzahl von ihnen schon vor der Coronakrise deutlich rückläufige Fluggastzah-
len. An den Flughäfen Weeze-Laarbruch (Niederrhein), Frankfurt-Hahn, Rostock-Laage und Erfurt-Weimar bra-
chen die Passagierzahlen 2019 sogar dramatisch ein. Das System der Regionalflughäfen ist ökonomisch nicht 
nachhaltig, nicht bedarfsgerecht und klimapolitisch bedenklich. Das deutsche Flughafensystem muss wirtschaftli-
cher und verkehrspolitisch effizienter werden und in Einklang mit unseren Klimavorgaben stehen. Nimmt man alle 
Klimawirkungen zusammen, entsprachen die 2019 einer Emission von 4,2 Millionen Tonnen CO2.

Mit 24 Hauptverkehrsflughäfen, darunter die Regio-
nalflughäfen, wurden in Deutschland massive Über-
kapazitäten aufgebaut. Durchschnittlich 60 Auto-
minuten liegen die Konkurrenzflughäfen, weniger 
als 100 Bahnminuten die nächsten großen interna-
tionalen Verkehrsflughäfen von diesen Standorten 
entfernt. Letztere bieten im Wesentlichen die glei-
chen Flugziele an und darüber hinaus ein umfas-
sendes Netzwerk weiterer Destinationen.  

Seit Jahrzehnten sind diese Regionalflughäfen ab-
hängig von staatlichen Beihilfen. Kaum einer die-
ser Flughäfen, auch die, die in privatem Besitz sind, 
ist zwischen 2016 und 2018 ohne staatliche Beihilfen 
ausgekommen. Ein Grund liegt darin, dass als Folge 
der ruinösen Flughafenkonkurrenz keine kostende-
ckenden Entgelte verlangt werden. Ab 2024 sind 
solche Beihilfen EU-rechtlich untersagt. 

Nur vier dieser Regionalflughäfen konnten 2019, 
also vor der COVID 19-Krise, Fluggastzuwächse 
gegenüber 2014 aufweisen. Vier erlitten 2019 dra-
matische Einbrüche. Auch das ist eine Folge der 
übermäßigen Flughafendichte. 

Von den 14 Regionalflughäfen leisten nur drei Flug-
häfen in geografischer Randlage Bremen, Dresden 
und Friedrichshafen (allerdings nicht Saarbrücken) 
einen relevanten Beitrag zur Konnektivität – indem 
sie ihre Region mit den internationalen Flugver-
kehrsnetzen und europäischen Wirtschaftszentren 
verknüpfen. An allen anderen Regionalflughäfen 
geht es fast nur um Urlaubs- und Freizeitflüge in 
Warmwassergebiete des Mittelmeers und Schwar-
zen Meers und nach Ägypten sowie Städtereisen. 
Dieses Segment wird von Billigflug-Airlines be-
herrscht. 

Diese Kurzstudie bewertet die Regionalflughäfen 
unter drei Aspekten: Abhängigkeit von staatlichen 
Beihilfen (Subventionen), Entwicklung des Flug-
gastaufkommens, Beitrag der Regionalflughäfen zur 
Konnektivität. Als Maßstab für Letzteres wurden 
Flüge zu den 15 Flughäfen in Europa mit den besten 
Verbindungsqualitäten genommen. Zudem wurden 
die von den Regionalflughäfen ausgehenden Kli-
mawirkungen berechnet. Sie betrugen 2019 über 
vier Mio. t. CO2 Diese Klimaeffekte sind nur zu recht-

fertigen, wenn diese Flughäfen einen eigenen ver-
kehrspolitischen Zweck für ihre Region jenseits von 
Freizeitvergnügen erfüllen. 

In unserer Gesamtbewertung erhält keiner der 
betrachteten Flughäfen eine grüne Karte (Tabelle 
10, S. 22). Dafür ist eine positive Performance auf 
allen drei Bewertungsdimensionen die Vorausset-
zung. 

Gelbe Karten mit zwei positiven Bewertungen er-
halten nur zwei von 14 Regionalflughäfen, nämlich 
die Flughäfen Bremen und Memmingen (Allgäu 
Airport) Baden-Baden (Baden Airpark). Alle drei 
kamen 2018 ohne Subventionen aus, Bremen punk-
tete durch seinen hohen Konnektivitätswert, Mem-
mingen durch steigende Fluggastzahlen – allerdings 
bei null Beitrag zur Konnektivität. Fünf orangefar-
bene Karten mit nur jeweils einer positiven Bewer-
tung auf den drei Dimensionen - sie entsprechen 
etwa dem, was im Fußballreporterjargon „dunkel-
gelbe“ Karte genannt wird – gingen an Flughäfen, 
die dauerhaft von hohen Subventionen für den 
laufenden Betrieb abhängig sind. Die Flughäfen 
Friedrichshafen und Dresden punkten mit dem 
Kriterium Konnektivität - bei rückläufigem Flug-
gastaufkommen - die Flughäfen Karlsruhe/Baden-
Baden und Dortmund mit starken, Müns-
ter/Osnabrück (FMO) noch mit schwachen Passa-
gierzuwächsen – allerdings ohne zur Konnektivität 
ihrer Region beizutragen. 

Rote Karten bekamen sieben der 14 Regionalflug-
häfen wegen negativer Bewertung auf allen drei 
Dimensionen: Frankfurt-Hahn, Kassel-Calden, Nie-
derrhein-Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-
Laage, Erfurt-Weimar, Saarbrücken. Alle sind von 
staatlichen Subventionen abhängig, wenn man die 
Zeit von 2016-2018 und das gesamte Beihilfespekt-
rum betrachtet. Alle haben rückläufige Fluggastzah-
len. Rostock-Lage erlebte einen dramatischen Ein-
bruch in 2019. Kassel-Calden lag 2019 – trotz stei-
gender Fluggäste noch weit unter der 200.000er 
Grenze für Regionalflughäfen, Rostock-Laage und 
Saarbrücken leisten trotz Randlage in Deutschland 
einen nur geringen Beitrag zur Konnektivität ihrer 
Region. 
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Zu den subventions- und verkehrspolitischen Krite-
rien tritt das Klimaschutzargument hinzu. Die von 
den Regionalflughäfen ausgelösten Klimaeffekte 
wurden ermittelt. Sie entsprechen jährlich 
4,2 Mio. t CO2 (Hin- und Rückflüge) und verschärfen 
das Klimaversagen im Verkehrsbereich. Die nationa-
len und europäischen Klimaschutzmaßnahmen 
werden - zusätzlich zur bereits erhöhten - Luftver-
kehrsteuer den Luftverkehr verteuern.  

Die Coronakrise wird die schon zuvor beobachtba-
ren Insolvenzen von Regionalflughäfen und Flugge-
sellschaften massiv beschleunigen. Die radikalen 
Konsolidierungsmaßnahmen der Airlines wie die 
Schließung von Airline-Standorten, das Kappen 
ihrer Streckennetze, die Reduktion der Zahl der 
Flugzeuge und der Mitarbeiter*innen werden die 
Regionalflughäfen besonders treffen. 

Die großen Flughäfen in Deutschland boten die 
gleichen, meistfrequentierten Strecken der Regio-
nalflughäfen bereits 2019 an und sind in weniger als 

100 Bahnminuten von den Standorten der Regio-
nalflughäfen erreichbar. Der Abwanderungstrend 
von Low-Cost-Carriern zu großen Flughäfen wird 
sich weiter beschleunigen, Doppelbedienungen 
werden wegfallen. Das gilt für die Lufthansa, die 
angekündigte, sich mit ihren Tochtergesellschaften 
auf ihr „Kerngeschäft“ zu konzentrieren will, ebenso 
wie für TUI Fly, die 2019 neun Regionalflughäfen 
zusätzlich zu den Großflughäfen bediente. 

Das gilt für einen milden weiteren Verlauf der CO-
VID-19-Pandemie mit regionalen und lokalen, aber 
grundsätzlich beherrschbaren Ausbrüchen, aber bei 
gravierenderen Einschränkungen vieler Urlaubsge-
biete. Die Krise birgt die Chance der Konsolidie-
rung des völlig ineffizienten deutschen Flughafen-
systems mit 8-10 (echten) internationalen Verkehrs-
flughäfen und 14 Regionalflughäfen und seiner Ein-
bindung in ein übergreifendes Flug-Zug-System, 
das die Konnektivität insgesamt deutlich verbessern 
würde. 

 

1 Einleitung 

Krisen zwingen zu politischen Entscheidungen. Sie 
legen die Fehler der Vergangenheit offen. Das gilt 
für die Corona- und die Klimakrise. Ein „Weiter wie 
bisher“ oder „wie vorher“ kann und wird es nicht 
geben. Fast alle Regionalflughäfen in Deutschland 
steckten schon vor 2020 in einer wirtschaftlichen 
Krise und konnten ihren Betrieb nur mit staatlichen 
Subventionen aufrecht halten. Der Flugverkehr wird 
sich durch COVID-19 auf Jahre grundlegend verän-
dern, insbesondere im Billigflugsegment. Ab 2024 
hat die EU die Subventionierung des laufenden 
Betriebs von Flughäfen beihilferechtlich untersagt. 

Die Deutsche Bank Research hat in schon zwei Ana-
lysen 2005 und 2015 festgestellt, es sei „prinzipiell 
sehr schwer, einen Regionalflughäfen wirtschaftlich 
zu betreiben“. Der „verkehrs- und volkswirtschaftli-
che Nutzen von Regionalflughäfen ist gering“, die 
Standortvorteile für die lokale Wirtschaft würden „in 
der Regel überschätzt“, die hohen Fixkosten des 
Flugbetriebs könnten in der Regel „nicht über Ge-
bühren gedeckt werden“.  

Es gibt zahlreiche Negativbeispiele: Der Flughafen 
Zweibrücken ging, nachdem die EU-Kommission 
Beihilfen für illegal erklärt hatte, 2014 in die Insol-
venz. Nach dem Scheitern der Ausbaupläne des 
Flughafens Mönchengladbach finden dort seit 2007 
keine Linienflüge mehr statt. Trotz seines neuen 
errichteten Abfertigungsgebäudes ging der Flugha-
fen Magdeburg-Cochstedt nach der Abwanderung 
von Ryanair 2016 in die Insolvenz und verlor seine 
Betriebserlaubnis. Zwei Insolvenzverfahren durchlief 
der Flughafen Lübeck 2014 und 2015 und wurde 

dann an einen lokalen Unternehmer verkauft, der 
bisher noch kein Konzept für diese Flughafenimmo-
bilie vorgelegt hat.  

Wegen hoher Verluste und Schuldenlast versuchte 
die rheinland-pfälzische Landesregierung die Flug-
hafengesellschaft Frankfurt-Hahn zu verkaufen. 
Nachdem ein Verkauf an einen chinesischen Hoch-
stapler durch die Landesregierung gestoppt worden 
war, wurde der Flughafen an die chinesische HNS-
Group veräußert. Das Verkehrsaufkommen ging, 
nachdem Ryanair zum Sommerflugplan 2019 meh-
rere Ziele strich stark zurück.  

Dieser negative Trend bis 2019 wird sich durch 
Corona verstärken: Ein Abbau der massiven Über-
kapazitäten der Flughafeninfrastruktur und der 
Flugzeugflotten ist unvermeidlich. Viele Urlaubszie-
le sind Corona-gefährdet. Hinzu kommt die Erhö-
hung der Luftverkehrsteuer — bei deren Einführung 
2012 Ryanair seine innerdeutschen Flüge einstellte 
— von 7,50 auf 13 Euro am 1.4. 2020 sowie künftig 
höhere Kosten durch den EU-Emissionshandel. 

Das Pariser Klimaschutzübereinkommen von 2015 
und die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes 2019 
zum Verkehr erfordern zudem wirksame Minde-
rungsmaßnahmen im internationalen und inner-
deutschen Luftverkehr. Auch die von Deutschland 
ausgehenden internationalen Flüge mit ihrem CO2-
Ausstoß von rund 30 Mio. Tonnen sind mitsamt 
ihren zusätzlichen Klimawirkungen in hohen Luft-
schichten der deutschen Bilanz zuzurechnen. Die 
Regionalflughäfen müssen den Kommunen zuge-
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rechnet werden, die das lokale Aufkommen stellen. 
Deshalb wird die Klimalast der hier behandelten 
Regionalflughäfen ausgerechnet und gefragt, was 
die für ihre Flughäfen verantwortlichen Kommunal-
politiker*innen zur Minderung dieser Emissionen 
unternehmen. 

Für die Nutzer*innen der Flughäfen gilt: Ein Ur-
laubsflug z.B. in Warmwasserziele überzieht ein 
verantwortbares globales CO2-Budget. Die Klima-
last eines einzigen Fluges entspricht etwa einem 
halben Jahr Autofahren. Und weil vor allem obere 
Einkommensschichten fliegen, sollte dieses Verhal-
ten nicht mit Steuergeld subventioniert werden. 

Tabelle 1: Übersicht der betrachteten Flughäfen 

Flughafen 

1. Dortmund 

2. Frankfurt-Hahn 

3. Friedrichshafen 

4. Karlsruhe/Baden-Baden 

5. Kassel-Calden 

6. Memmingen 

7. Niederrhein-Weeze 

8. Paderborn/Lippstadt 

9. Rostock-Laage 

10. Bremen 

11. Dresden 

12. Erfurt-Weimar 

13. Münster/Osnabrück 

14. Saarbrücken 
 
 
 

2 Die Verkehrsentwicklung 

2.1 Was ist ein Regionalflughafen und wenn ja, wie viele?

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflug-
häfen, ADV, und die deutschen Luftfahrtbehörden 
wenden die Bezeichnung Regionalflughafen auf 
Flugplätze abseits großer Ballungszentren mit 
planmäßigem öffentlichem Verkehr an, soweit sie 
nicht zu den internationalen Verkehrsflughäfen 
gehören. Wir folgen hier den EU-Leitlinien für staat-
liche Beihilfe für Flughäfen und Luftverkehrsgesell-
schaften von 2014, die alle Flughäfen mit weniger als 
3 Mio. und mehr als 200.000 Fluggästen pro Jahr 
als Regionalflughäfen klassifizieren. Damit werden 
auch die nach der deutschen Definition „internatio-
nalen Verkehrsflughäfen“ Bremen, Müns-
ter/Osnabrück, Dresden, Erfurt-Weimar und Saar-
brücken hier als Regionalflughäfen behandelt, auch 
wenn dort die Flugsicherungsdienste wie an den 
internationalen Verkehrsflughäfen direkt von der 
Deutschen Flugsicherungs GmbH (DFS) geleistet 
werden. 

Im Falle des „internationalen Verkehrsflughafens“ 
Erfurt-Weimar zeigt sich die Absurdität der deut-
schen Abgrenzung. Mit 153.000 Fluggästen im Jahr 
2019 liegt er sogar unter der Schwelle von Regional-
flughäfen. Bei 150.000 Passagieren im Jahr zieht 
das Statistische Bundesamt sinnvollerweise die 
Mindestgrenze für die Zugehörigkeit zu den 24 
„Hauptverkehrsflughäfen“ in Deutschland. Zusätz-
lich zählen wir das prominenteste Menetekel einer 
Fehlinvestition, dem 2013 eröffneten Flughafen 
Kassel-Calden zu den hier 14 untersuchten Regio-

nalflughäfen obwohl er 2019 nur 120.000 Fluggäste 
hatte. 

 
Ruinöser Wettbewerb 

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler (BdSt), 
Reiner Holznagel, beschrieb die Situation wie folgt 
(„Stern.de“, 18.11.2017): „Wir haben ein völlig un-
stimmiges Konzept, eine katastrophale wirtschaftli-
che Lage, dennoch klammert die Politik an den 
Regional-Flughäfen“. 

Weil die Bundesregierungen der letzten 20 Jahre 
keine schlüssiges, bundesweites Flughafen- und 
Luftverkehrskonzept zentral koordinieren konnten, 
nutzten Lokal- und Landespolitiker*innen die Ge-
staltungsfreiheit. Es entstand eine viel zu große 
Flughafendichte mit z. B. drei Regionalflughäfen 
allein im Bundesland NRW (Dortmund, Pader-
born/Lippstadt und Münster/Osnabrück), die weni-
ger als 80 km und weniger als eine Autostunde von-
einander entfernt liegen. Kassel-Calden verschärfte 
die Konkurrenz zusätzlich, 78 km vom Flughafen 
Paderborn entfernt, knapp jenseits der hessischen 
Grenze. Eine ähnliche Konkurrenzlage herrscht 
zwischen den Flughäfen Memmingen in Bayern und 
Friedrichshafen in Baden-Württemberg. 

In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein führte der Wettbewerb von Nachbarflug-
häfen dazu, dass nur noch von einem der sieben 
Regionalflughäfen, nämlich Rostock-Laage, Passa-
gierflüge starten. 
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Resultat der „Kirchturmpolitik“ im Luftverkehr ist 
auch der ehemalige Regionalflughafen Zweibrü-
cken, der gerade einmal 20 km vom Flughafen 
Saarbrücken entfernt liegt. Nachdem bekannt wur-
de, dass die EU-Kommission Beihilfen in Höhe von 
56 Mio. Euro für illegal erklären würde, wurde der 
kommerzielle Flugbetrieb dort eingestellt. 

Die übermäßige Flughafendichte und die inter-
kommunale Konkurrenz führt dazu, dass meist keine 
marktgerechten Start- und Landeentgelte verlangt 
und trotz der hohen Fixkosten für die Infrastruktu-
ren Rabattschlachten zur Anziehung neuer Destina-
tionen und Abflüge geschlagen werden. Die Passa-
gierentgelte als wichtige Einnahmequelle rangieren 
von 3 Euro je Fluggast in Erfurt-Weimar bis 26 Euro 
in Dresden. Die Incentiveprogramme oder „ver-
kehrsstimulierenden Konditionen“ zur „Destina-
tions- und Volumenförderung“ sind in Kassel-
Calden die aggressivsten. Die ohnehin niedrigen 
Passagierentgelte (5,40 Euro) werden in den ersten 
Flugplanperioden für neue Destinationen um 70, 
50, 40 und 30 % gesenkt. 

Fehlende Gebühreneinnahmen können mangels 
Kundenaufkommen nicht durch andere Einnahmen 
im Bereich der Non-Aviation (Ladenpachten) kom-
pensiert werden, wie es bei großen Flughäfen der 
Fall ist. Niedrige Parkgebühren gehören ebenfalls 
zum Geschäftsmodell von Regionalflughäfen und 
ihren Billigfluglinien. 

Zur Volumenförderung senkte der Flughafen Frank-
furt-Hahn seine Passagierentgelte stufenweise ab 
(von 5,35 Euro auf unter 2,50 Euro). Letzteres aller-
dings erst ab 10 Mio. Fluggästen pro Jahr – vermut-
lich in der Erwartung, damit die Lufthansa von 
Frankfurt nach Hahn zu locken. 

Lösungen suchen einige Städte in der Privatisierung 
und Vermarktung der „Immobilie“ Flughafen. Selten 
gelingen die Attrahierung von Firmen oder der Auf-
bau von Technologiestandorten. Memmingen ist 
hier recht erfolgreich. Ein Versuch läuft in Lübeck 
mit einem potenten lokalen Investor als Betreiber. 
Ab August 2020 sollen die ersten Flüge von Lübeck 
Air nach Stuttgart und München stattfinden. 

Entscheidend ist hier die Lage der Flughäfen. 
Schwierig ist eine solche Lösung für Flughäfen, die 
weit außerhalb der Städte liegen und/oder verkehr-
lich schlecht angebunden sind wie Weeze-
Laarbruch, Frankfurt-Hahn, Münster/Osnabrück, 
Rostock-Laage, Erfurt-Weimar. 

Die Subventionsfalle 

Schon lange vor der Coronakrise gingen Regional-
flughäfen pleite oder stellten ihre Passagierflüge ein: 
Zweibrücken, Altenburg, Magdeburg-Cochstedt, 
Mönchengladbach, Lübeck. Andere, wie Schwerin, 
Stralsund, Heringsdorf, Neubrandenburg haben ihre 
Funktion als Regionalflughäfen längst verloren. 

Die „Leitlinien für staatliche Beihilfe für Flughäfen 
und Fluggesellschaften“ der EU von 2014 verlangen, 
dass Flughäfen nach einer zehnjährigen Übergangs-
zeit, also ab dem 4. April 2024, keine Betriebsbeihil-
fen mehr erhalten, sondern ihren Betrieb aus eige-
nen Mitteln finanzieren. Die Finanzierung des Baus 
oder Ausbaus von Infrastrukturanlagen ist dagegen 
als eine allgemeine wirtschaftspolitische Maßnahme 
weiter erlaubt. Auch die Flughafenentgelte und die 
mit den Flughäfen geschlossenen Vereinbarungen 
müssen „dem Grundsatz des marktwirtschaftlich 
handelnden Wirtschaftsbeteiligten“ entsprechen. 

In einigen grün mitregierten Bundesländern wurden 
Subventionsbeschränkungen in den Koalitionsver-
einbarungen festgelegt. Der hessische Koalitions-
vertrag von 2018 sieht eine kontinuierliche Optimie-
rung der „Kosten- und Erlösstruktur des Flughafens 
und eine Reduzierung der „Gesamtkosten des Lan-
des … bis zum Jahr 2025 auf einen Betrag von 
6 Mio. Euro“. 

2.2 Herausforderungen der 
Coronakrise und die 
Diskussion über Staatshilfen 

Der dramatische Einbruch der Einnahmen der 
Kommunen und der Länder in der Coronakrise so-
wie der fast komplette Zusammenbruch des Luft-
verkehrs und damit der Einnahmen der Flughäfen 
im April und Mai 2020 verschärften die bereits ma-
nifesten Krisenentwicklungen. Flugzeugflotten 
werden verschlankt, Streckennetze konsolidiert. Ein 
überfälliger Abbau von Überkapazitäten wird ver-
mutlich stattfinden.  

Das Land NRW reagiere mit Corona-
Hilfsprogrammen: Laut Mitteilung der zuständigen 
Ministerin vom 21.4.2020 kann dadurch den „ab-
sehbaren Einnahmeverlusten der Kommunen … nun 
schnell und verlässlich gegengesteuert werden. 
NRW hilft!“ Im Infrastruktur-Corona-Programm 
sollen kommunale Unternehmen (z. B. Flughäfen, 
Häfen, Verkehrsgesellschaften) antragsberechtigt 
sein. Im Kommunal-Corona-Programm soll die die 
Liquiditätsversorgung jeder einzelnen nordrhein-
westfälischen Kommune in der aktuellen Krise ge-
währleistet werden mit Hilfe der NRW.BANK. In 
beiden Fällen soll es bisher um Kredite und nicht um 
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Zuschüsse gehen. Die Umsetzungsrichtlinien liegen 
noch nicht vor. 

Die Regionalflughafenlobby lobt dieses Programm, 
geht aber in ihren Forderungen an die Politik weiter. 
ADV-Geschäftsführer Ralph Beisel: „Die Bundesre-
gierung lässt uns wissen, dass alle Flughäfen ge-
braucht werden, für die Fracht, für die letzten Rück-
holer-Flüge, für Erntehelfer und - ganz wichtig - in 
zunehmender Zahl auch für Krankenflüge. Und 
deshalb sollen alle Flughäfen in Deutschland, ob 
groß, ob klein, offenbleiben. … Ich bin enttäuscht, 
dass die Bundesregierung die Flughäfen seit Wo-
chen hängen lässt.“ Laut Beisel ginge es nicht nur 
um den „unverzichtbaren Zugang zu Programmen 
der Liquiditätssicherung“ z. B. bei den KfW-
Sonderkreditprogrammen, sondern „auch um nicht 
rückzahlbare Zuschüsse“: „die Vorhaltekosten, also 
die Kosten der Betriebsbereitschaft … müssen er-
setzt werden.“ (airliners.de v. 28.4.2020). Das sei 
„beihilferechtlich einwandfrei.“ Letzteres ist streit-
bar, da es sich auch um Betriebskosten handelt. 
Corona-Liquiditätshilfen sind dagegen nicht zu 
beanstanden. Ein realistischer „business case“ der 
Flughäfen muss aber zeigen, dass der Flughafen 
wirtschaftlich zu betreiben ist. 

Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der 
Regionalen Flugplätze (IDRF), Ralf Schmid, forderte 
zudem die „Übernahme der Flugsicherungskosten 
auch an regionalen Flughäfen und Flugplätzen“ 
durch die Deutsche Flugsicherungs GmbH (DFS), 
wie es heute bereits an den internationalen Ver-
kehrsflughäfen der Fall ist. Das Bundesverkehrsmi-
nisterium erarbeite „eine pragmatische Lösung“, um 
„eine Entlastung für die kleinen Plätze zu schaffen“ 
(airliners.de v. 28.4.2020). Die DFS stellt den großen 
Flughäfen aber ihre Kosten in Rechnung. Diese 
werden dann an die Fluggäste weitergereicht. Die 
Bundesregierung will der DFS nun aber zusätzliche 
Subventionen geben, um „durch die Entlastung der 
Regionalflughäfen bei den Flugsicherungsgebühren 
eine Stabilisierung der Flughafenentgelte an diesen 
Flughäfen“ zu erreichen. Damit würde sie die Sub-
ventionen erhöhen. Das ist ihr offenbar bewusst, 
wenn sie antwortet: „Die beihilferechtlichen Aspekte 
werden im Rahmen der weiteren Ausgestaltung der 
verschiedenen Lösungsansätze geklärt.“ (Antwort 
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von 
Bündnis 90/Die Grünen, „Unterstützung von Regi-
onalflughäfen im Rahmen des Klimapakets“. BT-
Drucks. 19/18875 v. 29.4.2020) 

Des Weiteren fordern die Flughafenverbände, den 
Termin für das Verbot von Subventionen des lau-
fenden Betriebs von Regionalflughäfen 2024 zu 
verschieben. 

Aktuelle staatliche Hilfen aufgrund der Corona-
Krise für die Flughäfen sollen nach Aussagen der 

ADV nicht unter die EU-Beihilferichtlinien und de-
ren Höchstgrenzen fallen. Die Flughäfen hätten die 
Möglichkeit, "Beihilfen zur Beseitigung von Schä-
den, die durch Naturkatastrophen oder sonstige 
außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind" 
gemäß Artikel 107 2b des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union zu beantragen. 

Der Flughafenverband und auch das Bundeswirt-
schaftsministerium fordern eine Überarbeitung des 
Fahrplans für die Umsetzung der Beihilfe-Leitlinien 
und eine Verlängerung des Übergangszeitraums für 
die kleinen Flughäfen über 2024 hinaus. Anfang 
2019 hatte die EU-Kommission angekündigt, die 
Leitlinien einem "Fitness-Check" zu unterziehen. 
Die Evaluation läuft derzeit und im Sommer 2020 
sollen öffentliche Anhörungen dazu stattfinden. 

2.3 Die Entwicklung des 
Passagieraufkommens 

An den meisten Regionalflughäfen ist eine negative 
Entwicklung der Passagierzahlen festzustellen (sie-
he Tabelle 2). Während der Flugverkehr in Deutsch-
land bis 2019 insgesamt einem deutlichen Aufwärts-
trend folgte, konnten Regionalflughäfen – bis auf 
Ausnahmen – von dieser Entwicklung nicht profitie-
ren. Sie verlieren meist sogar an Passagieren. Eine 
entlastende Funktion für größere internationale 
Flughäfen, die den Zuwachs in Deutschland fast 
ausschließlich tragen, kann ihnen also nur sehr be-
dingt zugewiesen werden. 

Im Zeitraum von 2014 bis 2019 konnten sechs Flug-
häfen einen Zuwachs an Passagieren im Zeitraum 
erzielen (Dortmund: +38,89 %, Karlsruhe/Baden-
Baden: +40,48 %, Kassel-Calden: +161,21 %, Mem-
mingen: +129,81 %, Rostock-Laage: + 9,48 %, Müns-
ter/Osnabrück: +10,27 %). Insgesamt ergab sich 
damit eine prozentuale Veränderung in Höhe von –
0,66 %. Im Vergleich dazu nahm die Zahl der im 
Luftverkehr beförderten Personen in Deutschland 
zwischen 2014 und 2019 um 19,4 % von 209 auf 250 
Mio. zu (Statistisches Bundesamt 2020b). Den größ-
ten Passagiereinbruch im Betrachtungszeitraum 
verzeichnete der Flughafen Frankfurt-Hahn. Das 
Passagieraufkommen sank hier um 38,84 %. 

Das Beispiel Frankfurt-Hahn zeigt, dass Regional-
flughäfen häufig hohem Konkurrenzdruck ausge-
setzt sind. So fliegt die Airline Ryanair den Flughafen 
zunehmend weniger an und verlagert seinen Flug-
betrieb auf nahegelegenere, größere Flughäfen wie 
beispielsweise Frankfurt/Main oder Köln/Bonn. Mit 
Blick auf die wirtschaftliche Lage in der Zukunft sagt 
Ziegler, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, im 
Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
(2019) „[p]prinzipiell ist aber auch eine Insolvenz 
möglich“ und vergleicht die Lage mit dem Flughafen 
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Schwerin-Parchim, an welchem ebenfalls ein chine-
sischer Investor beteiligt ist, der im Juli 2019 nach 
zwölf Jahren Insolvenz anmeldete (FAZ 2019). 

Wie sich diese Situation mit und nach der Corona-
Krise entwickeln wird, ist schwer abzusehen. Die hier 
betrachteten Flughäfen könnten je nach Angebot 
(Reiseziele etc.) sehr unterschiedlich betroffen sein. 
Auch die Entwicklung staatlicher Subventionen für 
Regionalflughäfen ist zu beobachten. Erst kürzlich 
hat die EU-Kommission in Anbetracht der ange-

spannten Situation Betriebshilfen für den Flughafen 
Saarbrücken in Höhe von 18,2 Mio. Euro genehmigt. 
Begründet wurde dies mit der bis zum Ausbruch der 
Pandemie guten Entwicklung der Passagierzahlen 
(bezogen auf das Jahr 2018 ergab sich im Jahr 2019 
ein Zuwachs in Höhe von 2,8 % (Statista 2020)) und 
den nun entstandenen außergewöhnlichen Um-
ständen (Airliners 2020).  

 

 

Tabelle 2: Passagierzahlen 2014 bis 2019 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2020a) 

  

  Passagierzahlen in Tausend Veränderung 

Flughafen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Dortmund 1.957 1.975 1.916 1.998 2.282 2.718 38,89 % 

Frankfurt-Hahn 2.446 2.664 2.609 2.471 2.092 1.496 -38,84 % 

Friedrichshafen 550 511 467 457 482 476 -13,45 % 

Karlsruhe/Baden-Baden 951 1.051 1.105 1.240 1.247 1.336 40,48 % 

Kassel-Calden 47 65 55 70 132 123 161,21 % 

Memmingen 748 881 994 1.177 1.488 1.719 129,81 % 

Niederrhein-Weeze 1.808 1.909 1.854 1.886 1.669 1.231 -31,91 % 

Paderborn/Lippstadt 761 768 694 729 732 691 -9,20 % 

Rostock-Laage 116  191  219  265  270  127  9,48 % 

Bremen 2.773  2.660  2.572  2.540  2.561  2.307  -16,80 % 

Dresden 1.754  1.720  1.663  1.706  1.758  1.596  -9,01 % 

Erfurt-Weimar 226  229  232  282  261  154  -31,86 % 

Münster/Osnabrück 886  806  774  952  1.010  977  10,27 % 

Saarbrücken 397   0,5 426  400  358  367  -7,56 % 

Summe 15.420 15.430 15.580 16.173 16.342 15.318   

Mittelwert 1.101 1.102 1.113 1.155 1.167 1.094 -0,66 % 
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3 Analyse der Jahresabschlüsse 3.1 Jahresergebnisse

Unter Berücksichtigung von Verlustübernahmen 
sind fast alle hier betrachteten Regionalflughäfen 
defizitär, nämlich fast 86 % (siehe Tabelle 6). Viele 
Flughäfen weisen lediglich aufgrund der Zuwen-
dungen ihrer meist öffentlichen Gesellschafter aus-
geglichene Ergebnisse auf. 

Tabelle 3 zeigt die Jahresergebnisse der 14 Flughä-
fen inklusive und abzüglich eventueller Verlust-
übernahmen und Betriebskostenzuschüsse. Für die 
Analyse der Wirtschaftlichkeit eines Flughafens ist 
es aufschlussreicher, die bereinigten Ergebnisse zu 
betrachten. Sie geben ein klareres Bild der Profitabi-
lität des Flughafenbetriebs. Denn Einnahmen aus 
Betriebskostenzuschüssen oder Verlustübernah-
men muss der Gesellschafter selbst finanzieren. Ein 
durch Zuschüsse ausgeglichenes Ergebnis stellt für 

den Gesellschafter nichtdestotrotz einen Verlust 
dar.  

Deutsche Regionalflughäfen haben nach Abzug der 
genannten Zuwendungen in 2018 Verluste in Höhe 
von durchschnittlich 4,3 Mio. Euro erwirtschaftet. 
Die Höhe der Verluste variiert in den Einzelfällen 
jedoch stark und summiert sich insgesamt auf 
60,3 Mio. Euro.  

Über den Zeitraum 2014-2018 ist eine positive Ent-
wicklung zu verzeichnen, jedoch erzielten lediglich 
zwei Flughäfen ein in Summe positives Jahreser-
gebnis nach Abzug von Verlustübernahmen und 
Betriebskostenzuschüssen. Die absolute Mehrheit 
der Flughäfen ist unprofitabel und kann nur auf-
grund der Subventionierung fortbestehen.

 

Tabelle 3: Jahresergebnisse 2014 bis 2018 

 Jahresergebnis in Mio. Euro 
Jahresergebnis in Mio. Euro 
(abzgl. Verlustübernahme  

und Betriebskostenzuschüsse) 

Flughafen 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Dortmund 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -17,414 -17,841 -14,748 -13,751 -14,118 

Frankfurt-Hahn -45,206 -17,390 -14,095 -17,181 -5,141 -47,435 -19,935 -16,761 -19,481 -15,124 

Friedrichshafen -16,030 -1,593 -1,551 -1,715 -1,918 -16,030 -1,593 -1,551 -1,715 -1,918 

Karlsruhe/Baden-Baden -5,669 -5,992 -7,282 -3,660 -4,928 -5,669 -5,992 -7,282 -3,660 -4,928 

Kassel-Calden -8,012 -6,003 -6,175 -5,996 -5,919 -15,758 -7,477 -7,353 -7,988 -5,919 

Memmingen -1,753 -1,075 -0,499 6,628 0,084 0,084 -1,075 -0,499 6,628 0,084 

Niederrhein-Weeze 0,590 2,316 1,919 -0,643 0,123 0,480 2,227 1,792 -0,890 0,040 

Paderborn/Lippstadt 0,958 0,514 0,461 0,469 2,074 -1,542 -1,986 -2,039 -2,031 -0,426 

Rostock-Laage 0,381 0,415 0,611 0,654 0,556 -2,419 -2,385 -2,189 -2,146 -0,508 

Bremen 0,860 1,090 -2,434 -2,797 -0,024 0,860 1,090 -2,434 -2,797 -0,053 

Dresden 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,476 -8,350 -6,405 -6,149 -4,732 

Erfurt-Weimar -0,901 -0,122 0,391 0,905 0,665 -3,395 -2,801 -2,193 -2,558 -1,984 

Münster/Osnabrück -12,900 -12,792 -9,957 -21,756 -6,484 -12,900 -12,792 -9,957 -21,756 -6,484 

Saarbrücken 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,732 -6,470 -5,988 -5,831 -4,235 

Summe -87,681 -40,632 -38,610 -45,093 -20,912 -128,882 -85,380 -77,607 -84,126 -60,306 

Mittelwert -6,263 -2,902 -2,758 -3,221 -1,494 -9,206 -6,099 -5,543 -6,009 -4,308 
Quelle: Unternehmensregister.de; Jahresabschlüsse der Flughafenbetreiber
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3.2 Anteil der Flughafenentgelte 
am Umsatz  

Flughafenentgelte umfassen Entgelte, die von den 
Nutzern für das Starten, Landen oder Parken von 
Flugzeugen entrichtet werden. Darüber hinaus 
schließt der Begriff Entgelte für die Verwendung 
von Fluggasteinrichtungen, Kontrollen von Mitar-
beitern und Warenzulieferungen, Zusatzleistungen 
des Flughafenpersonals für die Betreuung mobili-
tätseingeschränkter Passagiere und Schall-
schutzentgelte ein. Die Höhe der zu entrichtenden 
Entgelte richtet sich unter anderem nach den ent-
standenen Umweltbelastungen (Lärm- und Stick-
oxidemissionen) (Bundesverband der Deutschen 
Fluggesellschaften e.V. 2020). 

Flughafenentgelte spiegeln insofern den Wert der 
Dienstleistungen wider, die ein Flughafen erbringt. 
Ein hoher Anteil der Entgelte am Gesamtumsatz 
spricht also für dessen Wirtschaftlichkeit. Generiert 
ein Flughafen hingegen einen Großteil seines Um-
satzes aus anderen Einnahmequellen, wie bei-
spielsweise aus Mieterträgen, so kann dies ein Indiz 
für eine wenig starke Auslastung sein. Tabelle 4 zeigt 
die Umsätze der 14 Regionalflughäfen im Jahr 2018 
und gibt jeweils den Anteil der Entgelte an. 

Tabelle 4: Umsatz und Anteil Entgelte 

Flughafen 

Umsatz 
2018 in Mio. 

Euro 
Anteil 

Entgelte 

Dortmund 27,771 49 % 

Frankfurt-Hahn 32,082 k.A. 

Friedrichshafen 11,205 61 % 

Karlsruhe/Baden-Baden 19,964 56 % 

Kassel-Calden 3,424 k.A. 

Memmingen k.A. k.A. 

Niederrhein-Weeze k.A. k.A. 

Paderborn/Lippstadt 20,200 63 % 

Rostock-Laage 7,401 45 % 

Bremen 47,074 36 % 

Dresden 48,122 64 % 

Erfurt-Weimar 13,209 72 % 

Münster/Osnabrück 30,200 69 % 

Saarbrücken 11,468 49 % 

Quelle: Unternehmensregister.de; Jahresabschlüsse der Flugha-
fenbetreiber 

 

3.3 Regionaler Wettbewerb 

Regionalflughäfen liegen räumlich oft sehr nah 
beieinander und konkurrieren daher mit überschüs-
sigen Kapazitäten im gleichen Einzugsgebiet (FÖS 
2017): „Nur in wenigen Fällen können Regionalflug-
häfen daher tatsächlich als Ausweichgelegenheit, 
wenn relevante Slots an den benachbarten Groß-
flughäfen belegt bzw. sehr teuer sind, angesehen 
werden. Für den Betrieb sind jedoch Skaleneffekte 
existentiell, die bei zu hohem Wettbewerb nicht 
realisiert werden können. Die geographische Vertei-
lung des Flughafennetzes in Deutschland legt also 
nahe, dass regionale Interessen zu Ineffizienzen im 
System führen.“ 

3.4 Eigentümerverhältnisse 

In Tabelle 5: Eigentümerstruktur der 14 Regional-
flughäfen, 2018Tabelle 5 sind die Eigentumsver-
hältnisse der 14 Regionalflughäfen dargestellt. Diese 
zeigt, dass eine Vielzahl dieser eine öffentliche Be-
teiligung aufweist. Acht der untersuchten Regional-
flughäfen sind sogar gänzlich im Besitz der öffentli-
chen Hand. Das Interesse privater Investoren er-
scheint gering, was darauf schließen lässt, dass diese 
eine Investment als wenig rentabel einschätzen. So 
ist der Flughafen Frankfurt-Hahn der einzige, an 
dem ausschließlich privatwirtschaftliche Investoren 
beteiligt sind. Der chinesische Konzern steht laut 
aero.de (2020) jedoch vor einer Verstaatlichung.
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Tabelle 5: Eigentümerstruktur der 14 Regionalflughäfen, 2018 

Flughafen Eigentümer 
Davon  

öffentlich 

Dortmund 74 % Dortmunder Stadtwerke AG (Verlustübernahmevertrag) 
26 % Stadt Dortmund 100,0 % 

Frankfurt-Hahn 82,5 % HNA-Group (China) 
17,5 % Land Hessen  17,5 % 

Friedrichshafen 39,38 % Stadt Friedrichshafen 
39,38 % Landkreis Bodenseekreis 
5,74 % Land Baden-Württemberg 
4,32 % ZF Friedrichshafen AG 
4,11 % Technische Werke Friedrichshafen GmbH 
3,54 % Luftschiffbau Zeppelin GmbH 
1,58 % Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben 
0,98 % DADC Luft- und Raumfahrt Beteiligungs GmbH 
0,98 % MTU Friedrichshafen GmbH 
 84,5 % 

Karlsruhe/Baden-Baden 66 % Flughafen Stuttgart GmbH 
34 % Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH 
 100,0 % 

Kassel-Calden 68 % Hessen 
13 % Stadt Kassel 
13 % Landkreis Kassel 
6 % Gemeinde Calden 100,0 % 

Memmingen 10 % Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft mbH 
Die weiteren Anteile verteilen sich auf rund 70 Kommanditisten 10,0 % 

Niederrhein-Weeze 88,27 % Airport Niederrhein Holding GmbH 
11,70 % Kreis Kleve 
0,03 % Gemeinde Weeze 11,7 % 

Paderborn/Lippstadt 56,38 % Kreis Paderborn 
12,26 % Kreis Soest 
7,84 % Kreis Gütersloh 
7,84 % Kreis Lippe 
5,88 % Stadt Bielefeld 
9,8 % Sonstige: Hochsauerlandkreis 3,92 %, Kreis Höxter 3,92 %, IHK Bielefeld 
1,57 %, IHK Detmold 0,39 % 98,4 % 

Rostock-Laage 54,1 % RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH  
35,6 % Landkreis Rostock 
10,3 % Stadt Laage 100,0 % 

Bremen 100 % Hansestadt Bremen 100,0 % 

Dresden 94 % Mitteldeutsche Flughafen AG 
4,8 % Freistaat Sachsen 
0,6 % Meißen 
0,6 % Bautzen 100,0 % 

Erfurt-Weimar 95 % Land Thüringen 
5 % Stadt Erfurt 100,0 % 

Münster/Osnabrück 35,1 % Stadtwerke Münster GmbH 
30,28 % Kreis Steinfurt 
17,2 % Stadt Osnabrück 
5,9 % Stadt Greven 
5,1 % Landkreis Osnabrück 
2,4 % Kreis Warendorf 
Je 0,4514 %: Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, Kreis Coesfeld, 
Landkreis Emsland 
0,0677 % IHK Nord Westfalen 
Je 0,0340 %: HWK Münster, HWK Osnabrück-Emsland, IHK Osnabrück-
Emsland, KvK Oost Nederland 99,9 % 

Saarbrücken 100 % Flug-Hafen-Saarland GmbH 100,0 % 

Quelle: Unternehmensregister.de; Jahresabschlüsse der Flughafenbetreiber; Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)  

* ZF Friedrichshafen AG 9,37 %, Technische Werke Friedrichshafen GmbH 8,92 %, Luftschiffbau Zeppelin GmbH 7,69 %, IHK Bodensee-
Oberschwaben 3,44 %, Dornier GmbH 2,12 %, MTU Friedrichshafen GmbH 2,12 %; ** Hochsauerlandkreis 3,92 %, Kreis Höxter 3,92 %, IHK Bielefeld 
1,57 %, IHK Detmold 0,39 
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4 Analyse der Subventionen

Generell können Subventionen sowohl in Form von 
direkten Finanzflüssen, als auch Steuervergünstigun-
gen gewährt werden (Doll, Lückge et al. 2010). Ab-
schnitt 4.1 analysiert die direkten Subventionen wer-
den. Direkte Finanzflüsse aus der öffentlichen Hand 
an die Flughafenbetreiber können in meist in den 
entsprechenden Jahresabschlüssen identifiziert wer-
den. Für die Qualifizierung als Subvention müssen 
solche öffentlichen Zuschüsse ohne Gegenleistung, 
bzw. unter nicht marktkonformen Bedingungen ge-
währt werden, den Wettbewerb verfälschen und an 
bestimmte Verhaltensweisen gebunden sein (Rave 
2005). Die Bewertung dieser Kriterien ist nicht Be-
standteil dieser Studie. Die Analyse der Wirtschaft-
lichkeit in Abschnitt 0 legt aber nahe, dass der Staat 
eine Kapazität von Regionalflughäfen aufrechterhält, 
die ohne diese Subventionen in einem freien Wettbe-
werb in dieser Form nicht existieren könnte (siehe 
auch FÖS 2017). Im Folgenden werden daher alle 
direkten Finanzflüsse aus der öffentlichen Hand als 
Subvention betrachtet. 

In Abschnitt 4.2 werden mögliche indirekte Subven-
tionen, wie z. B. Garantien, Bürgschaften, Steuerbe-
freiungen, aufgelistet. Sie können als Subventionen im 
engeren Sinn angesehen werden (Bär, Jacob et al. 
2011), sind meist aber nicht quantifiziert. Konkrete 
Beispiele werden z. B. in FÖS (2017) aufgeführt. In 
einer weiten Definition des Subventionsbegriffs kann 
auch die Nichtinternalisierung externer Kosten, die 
letztlich von Gesellschaft getragen werden, berück-
sichtigt werden. Die Subventionierung ergibt sich aus 
der Nichtbepreisung von Aktivitäten, die den Akteu-
ren Marktvorteile geben aber zugleich Dritten oder 
der Umwelt Schaden zufügen (Bär, Jacob et al. 2011, S. 
7). 

4.1 Direkte Subventionen 

Die Subventionierung der einzelnen Regionalflughä-
fen soll anhand einer Finanzflussanalyse ermittelt wer-
den. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2018 der Flugha-
fenbetreiber werden dazu auf Betriebskosten- und 
Investitionszuschüsse untersucht. Der Fokus liegt 
dadurch auf der direkten Subventionierung von Bau 
und Betrieb. 

4.1.1 Betriebskostenzuschüsse 

Betriebskostenzuschüsse sind Zuwendungen der 
Gesellschafter oder Dritter, häufig der öffentlichen 

Hand, zur Finanzierung des laufenden Betriebs. In der 
Gewinn- und Verlustrechnung treten sie in Form von 
betrieblichen Erträgen auf. Sie stellen also einen tat-
sächlichen Finanzfluss dar und werden daher im Fol-
genden als Subvention betrachtet. (FÖS 2017) 

Einen ähnlichen Charakter weisen Erträge aus Ver-
lustübernahmeverträgen auf. Besteht ein solcher 
Verlustübernahme- bzw. Gewinnabführungsvertrag, 
so sind mögliche Jahresfehlbeträge durch den Ver-
tragspartner auszugleichen bzw. Gewinne abzufüh-
ren. Für sechs der 14 deutschen Regionalflughäfen 
war das in den letzten Jahren der Fall (siehe Tabelle 6, 
S. 14). Vertragspartner waren in allen Fällen öffentliche 
oder von der öffentlichen Hand getragene Gesell-
schafter. 2018 wurden insgesamt 26,73 Mio. Euro 
ausgeglichen. 

Einige Fördertatbestände, die bei genauer Betrach-
tung als Beihilfen des Betriebs zu werten sind, tauchen 
weder in den Geschäftsberichten, noch in den Notifi-
zierungen der EU-Kommission auf. Sie können als 
verdeckte Betriebsbeihilfen gewertet werden. So 
wandelte z. B. der Kreis Kleve im Dezember 2016 sein 
Darlehen an den Flughafen Weeze in Höhe von 
26,835 Mio. Euro in eine stille Beteiligung um. Damit 
erspart er dem Flughafen Rückzahlungen, die bis 
dahin sich auf 1,393 Mio. Euro plus Zinsen von bis 
dahin 7,5 Mio. Euro. Dass der Kreis dafür Gewinnantei-
le in Höhe von 24,8 % vom Jahresergebnis erhält, die 
diesen Einnahmen entsprechen ist bei den Jahreser-
gebnissen des Flughafens reine Fiktion oder anders 
ausgedrückt: Augenwischerei. 

Ferner stimmte der Kreistag stimmt einer Reduzie-
rung des Stammkapitals am Airport Weeze zu von 
13,025 Mio. auf 8 Mio. Euro zu, um die „Ausschüt-
tungsfähigkeit“ des Airports sicherzustellen. Der In-
vestor könnte somit Geld entnehmen, obwohl parallel 
Gewinnwarnungen ausgegeben wurden. 

Weil der Flughafen Weeze-Laarbruch frisches Geld 
benötigte, erhielt er per Kreistagsbeschluss im De-
zember 2019 1,9 Mio. Euro als Betriebsbeihilfe, finan-
ziert zu 48 % von der Gemeinde Weeze und zu 52 % 
vom Kreis Kleve. Diese Betriebsbeihilfe wurde nicht in 
Brüssel angemeldet. Der Geschäftsführer des Nieder-
rhein Airport, van Bebber, fordert derzeit, Corona 
bedingt, 6 Mio. Euro. Der Kreistag müsste das dann 
über eine Erhöhung der Kreisumlage gegenfinanzie-
ren. Auch hier handelt es sich um Beihilfetatbestände. 
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Tabelle 6: Betriebskostenzuschüsse 

 
Verlustübernahme  

in Mio. Euro 
Weitere Betriebskostenzuschüsse  

insgesamt in Mio. Euro 

Flughafen 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Dortmund 17,414 17,841 14,748 13,751 14,118      

Frankfurt-Hahn      2,229 2,545 2,666 2,300 9,983 

Friedrichshafen           

Karlsruhe/Baden-Baden           

Kassel-Calden      7,747 1,474 1,178 1,992  

Memmingen           

Niederrhein-Weeze 0,110 0,089 0,127 0,247 0,084      

Paderborn/Lippstadt 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500      

Rostock-Laage 2,800 2,800 2,800 2,800 1,065      

Bremen           

Dresden 8,476 8,350 6,405 6,149 4,732      

Erfurt-Weimar      2,494 2,679 2,584 3,463 2,649 

Münster/Osnabrück           

Saarbrücken -0,732 6,470 5,988 5,831 4,235      

Summe 30,568 38,051 32,569 31,278 26,733 12,470 6,698 6,428 7,755 12,661 

Quelle: Unternehmensregister.de; Jahresabschlüsse der Flughafenbetreiber 

 
 

Die Betriebskostenzuschüsse der 14 Regionalflughä-
fen, inklusive der Verlustübernahmen, summierten 
sich 2018 auf 39,89 Mio. Euro. Die Subventionierung 
des Betriebs allein belief sich demnach auf rund 
12,66 Mio. Euro, die Verlustübernahmen auf 
26,73 Mio. Euro. Abbildung 1 stellt die Entwicklung 
über den Zeitraum 2014-2018 graphisch dar. Durch-
schnittlich lag die Subventionierung 41,26 Mio. Euro. 
Kumuliert ergeben sich für den fünfjährigen Betrach-
tungszeitraum Zuschüsse in Höhe von 
205,27 Mio. Euro. 

 

Abbildung 1: Subventionierung des Betriebs (in 
Mio. Euro, 2014-2018) 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Jahresabschlüsse der 
Flughafenbetreiber 

 

Der Flughafen Bremen konnte 2018, anders als in den 
Jahren vorher, ohne Verluste betrieben werden. Ge-
genüber 2014 hatte er 2019 17 % weniger Passagiere. 
Der Dortmunder Flughafen dagegen verursachte 
trotz steigender Passagierzahlen – plus 39 % gegen-
über 2012 – auch 2018 hohe Verluste. 14 Mio. mussten 
die mit 74 % beteiligten Stadtwerke Dortmund – also 
letztlich alle Energiekunden – und die mit 26 % betei-
ligte Stadt Dortmund zuschießen. 

Die Verlustübernahmen für den Flughafen Dresden 
durch die mitteldeutsche Flughafen AG, d.h. die Län-
der Sachsen und Sachsen-Anhalt, konnten 2018 auf 
4,7 Mio. Euro gesenkt werden. Gleichzeitig gingen die 
Fluggäste von 2014 bis 2019 um 9 % zurück. 

Besonders prekär ist die Lage für den Flughafen Er-
furt-Weimar, der seit 2014 ein Drittel seiner Fluggäste 
verlor und 2,6 Mio. an Betriebskostenzuschüssen vom 
Land Thüringen und der Stadt Erfurt bekam. Disku-
tiert wird aktuell, die Subventionen umzulenken für 
einen Halt auf der ICE-Strecke Erfurt – Halle – Leipzig 
am Flughafen Leipzig/Halle. Dadurch würde die Fahr-
zeit auf 30 Minuten – heute sind es 52 Minuten – ver-
kürzt. 

Der Flughafen Friedrichshafen verlor seit 2014 13 % 
seiner Fluggäste, machte 2018 ein Minus von 2 Mio. 
Euro, bekam aber keine Zuschüsse von seinen Eigen-
tümern Stadt, Landkreis Bodensee und Land Baden-
Württemberg. 

Frankfurt-Hahn hatte mit minus 41 % die größten 
Passagierrückgänge seit 2014 und mit 15 Mio. Euro 
sehr hohe Verluste. Es ist wenig wahrscheinlich, dass 
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der Eigentümer, die HNA-Group in China, diese noch 
lange tragen kann. 

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden („Baden 
Airpark“) generierte gegenüber 36 % mehr Fluggäste 
als 2014, aber auch einen Betriebsverlust von 5 Mio. 
Euro, der vor allem vom Hauptgesellschafter, dem 
Flughafen Stuttgart (Anteile: 66 %) zu zwei Dritteln 
ausgeglichen wurde. 

Kassel-Calden weist mit 161 % einen hohen Passagier-
zuwachs auf, vor allem wegen dies niedrigen Starts bei 
in 2014 unter 50.000 Passagieren aber mit fast 6 Mio. 
Euro hohe Verluste auf. Sie blieb damit knapp unter 
der Vorgabe des Hauptgesellschafters Land Hessen, 
dessen Gesamtzuschuss auf unter 6 Mio. Euro zu 
halten. 

Der Flughafen Münster/Osnabrück weist ein Plus 
von 11 % in 2019 gegenüber 2014 bei den Fluggästen 
auf. Das Jahresergebnis hingegen beträgt -6,5 Mio. 
Euro (2018). Ein Jahr zuvor lag das Minus sogar bei 
22 Mio. Euro. 

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt verzeichnet ein 
Minus von 9 % bei den Passagierzahlen der letzten 
fünf Jahre sowie ein negatives Jahresergebnis von 
2 Mio. Euro (2018). Die Verluste wurden von den Ei-
gentümern (u.a. Kreis Paderborn mit 56 %) nicht 
übernommen und verblieben beim Flughafen. 

Der Flughafen Rostock-Laage verlor zwischen 2014-
2019 13 % seiner Passagiere. In dieser Zeit wurden 
jährliche Verluste von jeweils 2,8 Mio. Euro von der 
Rostocker Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, 
einer 100 %igen Tochter der Stadt, übernommen. Nur 
in 2018 ist ein Rückgang zu verzeichnen.  

Saarbrücken verlor seit 2014 3 % seiner Fluggäste. Die 
Verlustübernahmen durch die „Flughafen Saarland 
GmbH“ (Eigentum des Landes) blieben mit über 
4 Mio. Euro in 2018 allerdings hoch. 

4.1.2 Investitionszuschüsse 

Investitionszuschüsse stellen zweckgebundene Zu-
wendungen der öffentlichen Hand zur Finanzierung 
größerer Investitionstätigkeiten dar. Sie sind in der 
Bilanz zumeist passiv als Sonderposten aufgeführt. 
Der Posten wird in der Folge abgeschrieben und er-
folgswirksam über die Gewinn- und Verlustrechnung 
dem Eigenkapital zugeführt und aufgelöst. 

Mindestens zehn Regionalflughäfen erhielten im 
Zeitraum 2010-2013 Investitionszuschüsse (siehe 
Tabelle 7). Hervorzuheben ist dabei der Flughafen 
Kassel-Calden. Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen 
zum Regionalflughafen 2013 investierten das Land 
Hessen, die Stadt Kassel, der Landkreis und die Ge-
meinde Calden insgesamt 271 Mio. Euro (Klophaus 
2013). Diese Investitionszuschüsse befinden sich 
großteilig noch im entsprechenden Sonderposten der 
Bilanz und werden über die kommenden Jahre abge-
schrieben und aufgelöst. 2013 beispielsweise wurden 
42 Mio. Euro an weiteren Investitionszuschüssen ge-
währt, während 6,7 Mio. Euro des Postens als Teil der 
betrieblichen Erlöse dem Eigenkapital zugeführt wur-
den. In der Summe erhöhte sich der Sonderposten im 
Jahr 2013 um 35,3 Mio. Euro auf 248,3 Mio. Euro. 

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse gibt ei-
nen Einblick in den Umfang der erhaltenen Investiti-
onszuschüsse der letzten Jahre (337,9 Mio. Euro) - 
aufgrund der schrittweisen Auflösung allerdings nicht 
in voller Höhe. Tabelle 7 führt daher zusätzlich die 
Zuflüsse in den Sonderposten sowie weitere Zuwen-
dungen für Investitionen der öffentlichen Hand für die 
Jahre 2010-2013 an. Im Jahr 2013 wurden Investitio-
nen an vier Flughäfen mit insgesamt 57,9 Mio. Euro 
bezuschusst. Dabei handelt es sich um die Ausbauten 
der Flughäfen Braunschweig-Wolfsburg, Karlsru-
he/Baden-Baden, Kassel-Calden und Sylt. Im Durch-
schnitt subventionierte die öffentliche Hand Investiti-
onen in Regionalflughäfen über den Zeitraum 2010-
2013 mit 74,7 Mio. Euro pro Jahr. Kumuliert ergeben 
sich im Betrachtungszeitraum Investitionszuschüsse 
in Höhe von 299,1 Mio. Euro. 
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Tabelle 7: Investitionszuschüsse 

 

Investitionszuschüsse  
in Mio. Euro 

Sonderposten für 
Investitionszuschüsse in Mio. 

Euro 

Flughafen 2014 2015 2016 2017 2018 2018 

Dortmund       

Frankfurt-Hahn      0,00 

Friedrichshafen       

Karlsruhe/Baden-Baden      2,391 

Kassel-Calden       

Memmingen       

Niederrhein-Weeze      1,488 

Paderborn/Lippstadt       

Rostock-Laage          17,150 

Bremen    0,386   

Dresden     0,002  

Erfurt-Weimar    0,2 0,489 30,122 

Münster/Osnabrück       

Saarbrücken       

Summe 0,000 0,000 0,000 0,586 0,491 51,151 

Quelle: Unternehmensregister.de; Jahresabschlüsse der Flughafenbetreiber 

 
 

4.1.3 Zuschüsse gesamt 

Tabelle 8 und Abbildung 2 zeigen die Summe der 
direkten Subventionierung der 14 Regionalflughäfen 
durch Betriebskostenzuschüsse, Verlustübernahme 
und Investitionszuschüsse. Die Summe der Subven-
tionen schwankte im Zeitraum 2014-2018 zwischen 
43 Mio. Euro und 39 Mio. Euro. Über den gesamten 
Zeitraum beläuft sich das Subventionsvolumen auf 
206 Mio. Euro. 

 

Tabelle 8: Direkte Subventionierung der 14 
Regionalflughäfen in Mio. Euro 
 Öffentliche Zuschüsse in Mio. Euro 

Flughafen 2014 2015 2016 2017 2018 

Betriebskosten- 
zuschüsse 

12,47 6,70 6,43 7,76 12,66 

Verlustüber- 
nahme 

30,57 38,10 32,57 31,28 26,73 

Investitions- 
zuschüsse 

   0,59 0,49 

Summe 43,03 44,75 39,00 39,62 39,89 
 

 

Abbildung 2: Direkte Subventionierung der 14 
Regionalflughäfen in Mio. Euro 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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4.2 Indirekte Subventionen für 
Flughäfen und den Luftverkehr 
insgesamt 

In den Jahresabschlüssen der Flughafenbetreiber sind 
indirekte Subventionen oft nicht zu aufgeführt und 
zumeist nur bedingt quantifizierbar. Zu nennen sind in 
dem Zusammenhang u. a. (siehe auch FÖS 207): 

 Garantien und Bürgschaften für Darlehen oder 
Kredite  

 Kreditvergabe aus öffentlichen Mitteln zu nicht 
marktkonformen Bedingungen entstanden ist 

 Rangrücktrittserklärung bzw. der Verzicht eines 
Gläubigers auf die Erfüllung seiner Forderung 

 Rabatte und Vorteile in Bezug auf Marketingver-
einbarungen oder Marketingunterstützungen 
zwischen den Flughafenbetreibern und einzelnen 
Fluglinien.  

 Grundsteuerbefreiung für Verkehrsflughäfen und 
Verkehrslandeplätzen  

 

Zusätzlich zu den indirekten Subventionen für Flug-
häfen sind weitere Subventionen an Airlines von be-
sonderer Relevanz. In diesem Zusammenhang zu 
nennen sind u. a.: 

 Energiesteuerbefreiung von gewerblich genutz-
tem Kerosin 

 Mehrwertsteuerbefreiung für internationale 
Flüge 

 Bau und Unterhalt von bodenseitiger öffentlicher 
Infrastruktur  

 Öffentliche Investitionen in die Luftfahrtfor-
schung  

 Unzureichende Internalisierung der externen 
Kosten des Luftverkehrs  

Allein die ersten beiden Subventionen haben ein Vo-
lumen von rund 7 und 4,76 Mrd. Euro (Umweltbun-
desamt 2016).
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5 Die Klimalast der Regionalflughäfen 

5.1 Verkehrsanalyse

Schon seit 2010 gab es eine Welle von Insolvenzen 
bzw. von Einstellungen der Linien- und Charterver-
kehre auf Regionalflughäfen: Zweibrücken, Altenburg 
bei Leipzig, Magdeburg-Cochstedt, Mönchenglad-
bach, Lübeck. Die letzten drei verfolgten zuvor ambi-
tionierte Ausbaupläne, die allesamt scheiterten. In 
Lübeck sollen ab August 2020 wieder Flüge nach 
Stuttgart und München stattfinden. 

Die Nachwehen der Insolvenzen von Air Berlin 2017 
sollten nach Aussage der Branche 2019 überwunden 
sein. Anfang 2019 kam aber die Pleite von Germania 
hinzu. Das Dauerproblem sind die Überkapazitäten 
von Flughäfen und Flugzeugen. Eine Konsolidierung 
ist unvermeidlich, nicht weil der Markt der Flüge ins 
europäische Ausland sowie nach Nordafrika und Nah-
ost – also die klassischen Billigfliegerstrecken – nicht 
weiter gesteigert werden und neue Bedarfe geweckt 
werden könnten. Sondern weil die Flughafenland-
schaft in Deutschland mit 24 Hauptverkehrsflughäfen 
extrem dicht ist. Die Abstände zu den benachbarten 
Regionalflughäfen betragen im Durchschnitt 90 Ki-
lometer und die Fahrt dorthin mit dem Pkw dauert 64 
Minuten. 

Kontinuierliche Zuwächse hatten, wie Tabelle 3 zeigt, 
seit 2014 nur die Flughäfen Dortmund, Karlsru-
he/Baden-Baden, Memmingen und teilweise Müns-
ter/Osnabrück. Die Zuwächse am Flughafen Kassel-
Calden (KFS) sind dem extrem niedrigen Ausgangsni-
veau 2014 geschuldet und lagen auch 2019 bei nur 
123.000 Fluggästen. 

Auch der Abstand der Regionalflughäfen zu den gro-
ßen internationalen Flughäfen ist sehr gering. Per 
Bahn sind im Durchschnitt sind die großen Flughäfen, 
die über 85 % des gesamten von Deutschland ausge-
henden Flugverkehrs abwickeln, in weniger als 100 
Minuten per Bahn erreichbar. Zunehmend wandern 
auch Low-Cost-Carrier zu diesen Flughäfen mit ihren 
großen Einzugsgebieten und guten Bahnanschlüssen 
ab, z.B. Ryanair seit 2018 nach Düsseldorf und Frank-
furt/Main 

Die großen internationalen Verkehrsflughäfen bieten 
zudem die gleichen Destinationen wie die Regional-
flughäfen an — in größerem Maßstab und mit höheren 
Frequenzen. Die folgenden Beispiele verdeutlichen 
das: Die drei Flugverbindungen mit den meisten Flug-
gästen der Regionalflughäfen sind die nach Palma de 
Mallorca (PMI), nach Antalya an der türkischen Riviera 
(AYT) und das Städteziel London mit seinen insge-
samt fünf Flughäfen. Sämtliche Flüge von den hier 
untersuchten 14 Regionalflughäfen machen 17 % der 

Fluggäste von großen Flughäfen nach PMI, 13 % nach 
AYT und 8 % nach London aus. 

Selbst ohne Coronakrise könnten die großen Flughä-
fen diese Fluggäste aufnehmen, wenn sie z. B. etwas 
größeres Fluggerät einsetzen. Durch die Coronakrise 
können praktisch alle Urlaubsflüge von Regionalflug-
häfen auf die großen Flughäfen verlagert werden. 

Nach Corona ist aber nicht vor Corona. Die Luftfahrt-
branche sagt selbst, es werde Jahre dauern, bis das 
Niveau vor Corona wieder erreicht werde. Die Urlau-
ber*innen haben sich neu orientiert, der Urlaub in 
Deutschland und europäischen Nachbarländern 
boomt. Eine Wiederaufnahme der Flüge mit geringe-
rer Auslastung führt – bei vollen Kosten – zu Verlusten 
der Airlines, weniger Flüge zu einem Anstieg der Ver-
luste der Flughäfen. Die Konsolidierungszwänge der 
Fluggesellschaften treffen die Regionalflughäfen 
besonders hart. Die Lufthansa hat angekündigt, sich 
künftig auf ihr Kerngeschäft zu beschränken, die An-
zahl ihrer Flugzeuge zu reduzieren, Strecken, Stellen 
und Flugzeuge zu streichen. Derzeit fliegt die Luft-
hansa noch von den Regionalflughäfen Bremen, 
Dortmund, Dresden, Frankfurt-Hahn, Friedrichshafen, 
Paderborn, Rostock, Erfurt-Weimar. Dass Flüge von 
Berlin nach Erfurt-Weimar künftig wie bisher zum 
Lufthansa-Kerngeschäft gehören, ist schwer vorstell-
bar. 

Die Lufthansa-Tochter Eurowings fliegt zusätzlich von 
Münster/Osnabrück und Saarbrücken. Die fünf Regi-
onalflughäfen mit höheren innerdeutschen Flugantei-
len — zwischen einem Drittel ihres Aufkommens 
(Bremen, Friedrichshafen, Rostock-Laage, Saarbrü-
cken) bis zu 58 % (Dresden) werden wohl massiv in-
nerdeutsche Fluggäste verlieren. 

TUI-Fly hat in Zusammenhang mit den Staatshilfen in 
Höhe von 1,8 Milliarden Euro angekündigt, ihre Flug-
zeugflotte von derzeit 39 Boeing 737 zu halbieren. 
2019 flog sie neun Regionalflughäfen an, nämlich 
Bremen, Rostock, Dresden, Dortmund, Müns-
ter/Osnabrück, Paderborn, Saarbrücken, Karlsruhe 
und Friedrichshafen. Da TUI-Fly aber auch von allen 
deutschen großen Flughäfen abfliegt und regelmäßig 
Rail & Fly-Tickets für die An- und Abreise per Bahn zu 
jedem Flughafen in Deutschland anbietet, sind solche 
Doppelbedienungen ein teurer Luxus. EasyJet be-
diente 2019 nur zwei Regionalflughafenstandorte.  

Das dominierende Geschäftsmodell auf den Regio-
nalflughäfen sind Billigflüge zu touristischen Zielen, 
insbesondere Warmwasserzielen im Mittelmeer, 
Schwarzen Meer und dem Atlantik, insbesondere 
nach Palma de Mallorca und Antalya. Unter den weni-

TOP 6.2

35 von 45 in Zusammenstellung



Regionalflughäfen: Ökonomisch und klimapolitisch unverantwortliche Subventionen • Seite 19 von 26 
  

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. • Green Budget Germany 
 

gen Städtezielen ragt London heraus. Marktführer in 
beiden Marktsegmenten ist Ryanair deutlich vor der 
ungarischen Billigfluglinie Wizz Air sowie türkischen 
und, bulgarischen Airlines und Nachfolgern der Air 
Berlin Insolvenz 2017. Das zweite Geschäftssegment 
sind Pauschalreisen einschließlich Hotel- oder Club-
Buchungen sowie – ökologisch besonders problemati-
sche - Kombinationen von Flügen und Kreuzfahrten.  

Einige Regionalflughäfen wie Münster/Osnabrück, 
Dortmund oder Saarbrücken fliegen Ziele an, die wie 
Frankfurt/Main in weniger als 3 Stunden mit dem Zug 
erreichbar sind. In Anwendung des EU-Rechts (EU-
Richtlinie 1008/2007 v. 24.9.2008 über gemeinsame 
Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrs-
diensten in der Gemeinschaft). könnten diese verboten 
und auf die Schiene verlagert werden. Ein Zug-
Flugsystem, das die Bahn als Zulieferer zum Hubflug-
hafen Frankfurt/Main und den gut an die Schiene 
angeschlossenen großen Flughäfen nutzt, würde 
zahlreiche Flüge von Regionalflughäfen unnötig ma-
chen. 

All diese Indizien zeigen in eine Richtung: Fliegen wird 
nach einem Ende der Coronakrise weniger und teurer 
werden.  

5.2 Die Klimawirkung der 
Regionalflughäfen 

Die Klimawirkungen der Regionalflughäfen in 
Deutschlandwurden bisher noch nicht berechnet. 
Tabelle 9 gibt die CO2-Emissionen und neben den 
CO2-Emissionen auch die gesamten Klimawirkungen 
wieder, die die Nicht CO2-Wrkungen durch die 
Schadstoffemissionen in hohen Luftschichten ein-
schließen.  

Ermittelt wurden die CO2- und Nicht-CO2-
Emissionen auf den konkreten Flugrouten der einzel-
nen Flughäfen mit Hilfe des Atmosfair-Rechners 
(www.atmosfair.de) zur Kompensation von Flugreisen 
nach dem international anerkannten Gold-Standard. 
Die Nicht-CO2-Emissionen variieren sehr stark nach 
Flughöhe und -route und müssen deshalb routenbe-
zogen kalkuliert werden. Grundlage sind die Passa-
gierzahlen der Fachserie zum Luftverkehr des Statisti-
schen Bundesamtes. Berechnet wurden jeweils Hin- 
und Rückflüge, was für Urlaubsflüge angemessen ist. 

Die Flüge von Regionalflughäfen verursachten 2019 
direkte CO2-Emissionen von 1,8 Millionen Tonnen. Die 
entsprechen in etwa denen des gesamten innerdeut-
schen Flugverkehrs (2 Mio. t CO2 in 2018). Rechnet 
man die Nicht-CO2-Emissionen hinzu, steigt die Kli-
mawirkung der Flüge von den untersuchten 14 Regio-
nalflughäfen auf 4,2 Mio. t CO2 insgesamt an. 

Dieses Einsparpotenzial ist im Vergleich zu anderen 
klimapolitischen Maßnahmen beachtlich: Die Einhal-

tung der CO2-Grenzwerte der EU für Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge (minus 37,5 % gegenüber 2020) wür-
den laut Berechnungen des Umweltbundesamtes die 
CO2-Äquvialente um 4,5 Mio. Tonnen, ein Tempolimit 
von 120 km/h auf Autobahnen um 3 Mio. t CO2 ver-
mindern Ein Verdoppelung der Bahnpassagiere 
brächte eine Einsparung von 1 Mio. t CO2-
Äquvialenten.  

Da es fast ausschließlich um Urlaubs- und Freizeitrei-
sen geht, leisten die Regionalflughäfen keinen rele-
vanten Beitrag zur Verbesserung der Konnektivität. 
Die Anteile von Flügen zu Hubflughäfen wie Frank-
furt/Main oder Amsterdam oder Zürich sind marginal,  

Tabelle 9: Klimalast der Flughäfen 

 
 

Bisher will die Bundesregierung die Verantwortung 
der Klimaemissionen internationaler Flüge von deut-
schen Flughäfen nicht übernehmen. Sie ordnet sie 
den internationalen Treibhausgasen zu, die gegen-
über der UNO bisher nicht bilanziert werden müssen. 
Dabei übersieht sie, dass auch der internationale Luft-
verkehr Teil der Nationally Determined Contributions 
(NDC) des Pariser Klimaübereinkommens ist, für die 
sie Reduzierungsvorschläge machen muss. 

Da sich das Konzept des „Fliegens vor der Haustür“ 
und die attraktiven Urlaubs- und Freizeitangebote 
verkehrsstimulierend an das lokale Aufkommen in den 
namengebenden Städten richten, sollten die in Tabel-
le 9 genannten Klimalasten in die Bilanzen dieser 
Städte und Regionen eingerechnet werden.  

Klimaschäden ohne eine klare verkehrspolitische 
Rechtfertigung dürfen nicht mit Steuergeldern sub-
ventioniert werden. Das ist nicht zuletzt auch eine 
Frage der sozialen Gerechtigkeit, u.a. weil vor allem 
einkommensstärkere Haushalte überproportional viel 
fliegen.  

Regionalflughafen Einsteiger 
2019

CO2-Ausstoß 
2019

Klimawirkung CO2 
& Nicht CO2 in t - 

2019

Bremen 1.150.040      235.779            544.040                     
Dortmund 1.347.450      274.024            724.804                     
Dresden 799.572         135.011            321.232                     
Erfurt 78.473           26.077              45.995                       
Friedrichshafen 235.145         39.084              96.125                       
Hahn 787.963         217.064            578.143                     
KA/Baden-Baden 669.410         130.772            335.261                     
Kassel-Calden kA kA
Memmingen 852.283         188.980            489.340                     
Münster/Osnabrück 490.834         104.191            270.975                     
Paderborn/Lippstadt 344.620         77.458              209.126                     
Rostock-Laage 63.902           15.117              40.442                       
Saarbrücken 196.521         41.666              91096
Weeze 614.342         161.976            421.624                     
SUMME 7.630.555      1.647.199          4.168.203                  
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5.3 Die Rolle und Bewertung der 
Konnektivität der 
Regionalflughäfen 

Die wirtschaftliche Bedeutung von Flughäfen für ihre 
Regionen und darüber hinaus hängt nicht nur mit der 
Zahl der von ihnen angebotenen Verbindungen, son-
dern auch mit der Häufigkeit zusammen, mit denen sie 
angeflogen wird. Dafür wird der Begriff „Connectivity“ 
bzw. Konnektivität verwendet. Die führenden Flughä-
fen bieten ein weltweites Netz von Destinationen 
(Direktflügen) an und die Erreichbarkeit aller Wirt-
schaftsregionen ggf. mit Umsteigen über andere 
Drehkreuz- bzw. Hubflughäfen. Für eine exportorien-
tierte Nation wie Deutschland ist das von besonderer 
Bedeutung.  

Wir benutzen das letzte Ranking europäischer Flug-
häfen des Jahres 2018 (Airports Council International. 
Europe: Airport Industry Connectivity Report 2018. 
London 2018, S. 3), um den Beitrag von Regionalflug-
häfen zur Konnektivität zu bewerten. Der prozentuale 
Anteil von Flügen zu den TOP 15 der Flughäfen mit 
der besten Verbindungsqualität werden in Spalte 6 
von Tabelle 10 aufgeführt. Am besten schneidet im 
2018er Ranking Frankfurt/Main ab, vor Amsterdam, 
Paris Charles de Gaulle, London Heathrow, Istanbul, 
München und Madrid. Auf die Stelle von Palma de 
Mallorca (Rang 15), das von Deutschland aus kaum 
zum Weiterfliegen genutzt wird, rückt allerdings Zü-
rich (Rang 16). 

Ein relevanter Konnektivitätsbeitrag eines Regional-
flughafens wird angenommen, wenn mehr als ein 
Drittel der Passagiere diese 15 Flughäfen ansteuern. 
Liegt der Wert zwischen 20 und 33 % werden diese 
Flüge genauer betrachtet. 

5.4 Bewertungsergebnis und 
Alternativen: Schließung von 
Regionalflughäfen bei 
Sicherung der Konnektivität 

In dieser Kurzstudie wurden die drei Aspekte Subven-
tionen (staatliche Beihilfen), kontinuierliche Entwick-
lung des Verkehrsaufkommens in verschiedenen 
Segmenten, „Connectivity“ analysiert und bewertet. 
Keiner der untersuchten Regionalflughäfen erreicht 
eine positive Wertung auf allen drei Bewertungsdi-
mensionen. Nach diesen Kriterien erfahren lediglich 
die beiden Flughäfen Bremen, und Memmingen 
(Allgäu Airport) eine positive Bewertung auf zwei von 
drei Dimensionen und somit eine gelbe Karte. Beide 
kamen 2018 praktisch ohne Zuschüsse zum laufenden 
Betrieb aus. Zu Memmingen ist aber anzumerken, 
dass der Flughafen über Jahre Verluste geschrieben 
und sich hoch verschuldet hat. Mit Einsatz von 8,2 

Mio. Euro Steuergeldern kauften z.B. die beteiligten 
Städte und Landkreise dem Flughafen Grundstücke 
ab, die sie nicht unbedingt benötigten und der Frei-
staat Bayern gab hohe Investitionszuschüsse. Der 
Flughafen Bremen leistet mit 53 % seiner Flüge den 
höchsten Beitrag aller Regionalflughäfen zur Konnek-
tivität, Memmingen, wie Tabelle 10 zeigt, als reiner 
Touristikflughafen allerdings überhaupt keinen. Seine 
Anteile an Flügen zu den 15 Flughäfen in Europa mit 
den besten Verbindungsnetzen liegt bei null Prozent. 
Selbst der Top-Drehkreuzflughafen Frankfurt/Main 
wird nicht angeflogen. . Der Allgäu Airport verzeichnet 
hohe Passagierzuwächse, Bremen dagegen einen 
leichten Rückgang, was durch den Weggang von 
Ryanair im Jahre 2018 bedingt ist. 

Fünf orangefarbene - oder im Fußballjargon „dun-
kelgelbe“ - Karten - wurden verteilt an die Flughäfen. 
Dortmund, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, 
Dresden und Münster Osnabrück, weil sie auf zwei von 
drei Dimensionen schlecht abgeschnitten haben. 
Dortmund kann zwar Fluggastzuwächse von 40 % in 
den letzten 5 Jahren vorweisen, hat mit über 14 Mio. 
Euro in 2018, die auf alle Stadtwerkekunden überwälzt 
werden, exorbitant hohe Verluste, leistet keinen rele-
vanten Beitrag zur Konnektivität. Der Flughafen Düs-
seldorf ist 45 Bahnminuten, der Flughafen Frankfurt 
am Main 130 Bahnminuten entfernt. Der Flughafen 
Friedrichshafen leistet dagegen mit 45 % Flugpass-
agieren zu den TOP 15 Verbindungsflughäfen in Eu-
ropa einen hohen Beitrag zur Konnektivität der Regi-
on. Der Zuschussbedarf betrug aber 2 Mio. Euro und 
die Fluggastzahlen gingen um 13 % zurück.  

Trotz seines Fluggastzuwachses um 40 % gegenüber 
2014 machte der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 
(Baden Airpark) mit fast fünf Mio. Euro hohe Verluste, 
die zu zwei Dritteln von der Flughafen Stuttgart 
GmbH getragen wurden. Er leistet keinen Beitrag zur 
Konnektivität. Denn im Oktober 2019 stellte Euro-
wings die Flüge nach Berlin-Tegel ein, die in diesem 
Jahr 34.000 Fluggäste beförderten. Die Alternative 
liegt auf der Hand: Die Bahnfahrt zum Flughafen 
Frankfurt am Main dauert nur etwa eine Stunde.  

Vergleichbar ist die Situation des Flughafens Dresden 
mit dem Baden Airpark nur bei der Höhe der Verluste, 
die Fluggastzahlen sind leicht rückläufig (minus 9 %). 
Der Beitrag zur Konnektivität der Region ist mit 48 % 
der Fluggäste hoch. 

Auch der geringe Passagierzuwachs von Müns-
ter/Osnabrück kann in Anbetracht der räumlichen 
Nähe zum Flughafen Düsseldorf und der gegenseiti-
gen Kannibalisierung mit den Nachbarflughäfen 
Dortmund und Paderborn/Lippstadt keine Dauerhaf-
tigkeit beanspruchen. Der aufgestaute, immense 
Sanierungsbedarf der Flughafeninfrastruktur und 
extreme Verluste in den letzten Jahren machen das 
Erreichen der Wirtschaftlichkeitsschwelle selbst in 
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normalen Zeiten unwahrscheinlich. Von Maßnahmen 
der Verlagerung von Ultrakurzstreckenflügen auf die 
Schiene wäre der Flughafen Münster/Osnabrück 
besonders betroffen. Daher auch hier die orangefar-
bene Karte. 

In sieben Fällen, also genau der Hälfte der untersuch-
ten Regionalflughäfen, wurde eine rote Karte ausge-
teilt, weil es negative Entwicklungen auf allen drei 
bewerteten Dimensionen gab. 

Der in Privatbesitz befindliche Flughafen Frankfurt-
Hahn hatte 2018 mit 15 Mio. Euro den höchsten Zu-
schussbedarf, verlor fast 40 % seiner Fluggäste, wobei 
2018 und 2019 die größten Einbrüche erfolgten. Sein 
Beitrag zur Konnektivität der Region im Passagierver-
kehr – nur der wurde in dieser Studie untersucht – 
beträgt null.  

Der Flughafen Kassel-Calden kann wegen seiner 
extrem niedrigen Ausgangsbasis zwar Passagierzu-
wächse aufweisen. Mit 123.000 Fluggästen lag er 2019 
noch weiter von der 200.000er-Untergrenze für 
Regionalflughäfen entfernt. Ein Beitrag zur Konnekti-
vität ist nicht erkennbar. In anderthalb Stunden ist der 
Flughafen Frankfurt/M. per Zug erreichbar. 

Niederrhein-Weeze erlitt, wie Frankfurt-Hahn massi-
ve Passagier-Rückgänge insbesondere in den Jahren 
2018 und 2019. Mit Schreiben vom 21.7. drohte die 
Ryanair-Tochter Malta Air, diese beiden Standorte 
ganz zu schließen ab November 2019. Auf dem Papier 
kam der Niederrhein-Weeze-Airport 2018 ohne staat-
liche Beihilfen aus. In den beiden Jahren davor flossen 
allerdings 2 Mio. jährlich. Außerdem ersparte der 
Hauptgesellschafter Kreis Kleve 2016 Rückzahlungen 
und Zinsen von 1,4 und 7,5 Mio. Euro für seine Darle-
hen durch Umwandlung in eine stille Beteiligung, 
reduzierte das Stammkapital und gewährte im De-
zember 1,9 Mio. Euro als Betriebsbeihilfe, letzteres 
zusammen mit der Gemeinde Weeze. Der Beitrag des 
Passagierverkehrs zur Konnektivität ist mit null zu 
bewerten. 

Die Fluggastentwicklung in Paderborn/Lippstadt ist 
leicht rückläufig. Der staatliche Zuschussbedarf be-
trug sein 2015 2 Mio. Euro pro Jahr. 2018 konnte er auf 
430.000 Euro reduziert werden. Der Flüge zu Dreh-
kreuzflughäfen liegen bei 24 %. Frankfurt wird zwar 
mehr als einmal am Tag angeflogen. Die Auslastung 
dieser Flüge lag 2019 aber bei unterirdischen 39 %. 
Der Flughafen Frankfurt/Main ist innerhalb von drei 
Stunden mit dem Zug erreichbar. Auch die Auslastung 
der Flüge nach München ist mit 62 % weder effizient 
noch lukrativ. Durch seine zu große Nähe zum Flugha-
fen Dortmund (78 Straßenkilometer) und Kassel-
Calden (64 Straßenkilometer) wird eine wirtschaftli-
che Tragfähigkeit auch künftig kaum zu erreichen sein. 

Der Flughafen Rostock-Laage (RLG) verlor 2019 über 
die Hälfte seiner Passagiere. Mit 127.000 Fluggästen 

zählt er nicht mehr zu den Hauptverkehrsflughäfen 
Deutschlands. Hinzu kommt, dass das Geschäftsseg-
ment von Flügen zu Kreuzfahrten, die z.B. ab 
Warnemünde oder Malta starten, besonders gefähr-
det ist. Der Flughäfen befindet sich vollständig in 
öffentlichem Besitz und ist weiter auf Subventionen 
angewiesen. Die Konnektivitätsflüge machen 29 % des 
Passagieraufkommens aus. 94 % dieser Flüge führen 
nach München. Sie scheinen eher touristischen Zwe-
cken zu dienen. Mit 59 % haben sie eine schwache 
Auslastung und sind deshalb als gefährdet anzusehen.  

Der offiziell als internationaler Verkehrsflughafen 
gelistete Flughafen Erfurt-Weimar verzeichnete 
einen Rückgang der Fluggäste um 40 % im Jahre 
2019. Er bleibt auf öffentliche Zuschüsse angewiesen 
vom Land Thüringen (95 % Gesellschafteranteile) und 
der Stadt Erfurt (5 %). Die Alternativen liegt auf der 
Hand: Einrichtung – und ggf. Mitfinanzierung - eines 
ICE-Halts am Flughafen Leipzig/Halle. Letzterer ist 
heute bereits in 52 Minuten, künftig in etwas mehr als 
30 Minuten per Bahn erreichbar. Mit einer Frequenz 
von 11 Flügen und 721 Fluggästen nach Frankfurt/M. in 
2019 leistete der Flughafen keinen Beitrag zur 
Konnektivität. Heute sichert die Bahn bereits die 
Konnektivität der Städte Erfurt und Weimar (Bahn-
fahrtzeit 2:40 h von Erfurt nach Frankfurt/Flughafen). 

Der Flughafen Saarbrücken musste leichte Passagier-
rückgänge verzeichnen. Die staatlichen Subventionen 
lagen 2918 bei 4,2 Mio. Euro, in den Jahren davor bei 6 
Mio. Euro und darüber. Drehkreuzflughäfen werden 
praktisch gar nicht angeflogen. Die Konnektivität wird 
durch die Bahn und den Flughafen Frankfurt/M. gesi-
chert (Bahnfahrtzeit 2 Stunden).  

Welche Alternativen zum Flugverkehr stehen zur 
Verbesserung der Konnektivität der Regionalstandor-
te zur Verfügung. Das Express Rail Konzept (vormals 
„Air Rail“), das zurzeit die Lufthansa betreibt, sollte auf 
die Regionalflughafenstandorte ausgeweitet werden. 
Die Anreise per Bahn insbesondere zum Drehkreuz-
flughafen Frankfurt/M. gewährleistet eine klima-
freundliche Anreise. Falls es zu Verspätungen kommt, 
wie automatisch auf den nächsten verfügbaren Flug 
umgebucht. Für die Bahnanreisenden steht ein eige-
nes Air Rail-Terminal zur Verfügung. Die Bordkarte 
zählt als Bahnticket für eigens für die Fluggäste reser-
vierte Abteile oder Plätze. Express Rail wird in 18 Städ-
ten angeboten, darunter vier Standorte heutiger Re-
gionalflughäfen. 

Zudem sollten Flugtickets regelmäßig mit Rail & Fly-
Berechtigung angeboten werden, das bedeutet, dass 
die kostenlose Bahn-An- und Abreise zu Flughäfen in 
Deutschland inkludiert ist. 

Die Ausführungen zur Konnektivität zeigen, dass viele 
Regionalflughäfen wie Memmingen, Karlsru-
he/Baden-Baden, Niederrhein-Weeze, Frankfurt-
Hahn, Saarbrücken und Dortmund fast nur von Ur-
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laubs- und Freizeitflügen leben. Von fundierter Un-
kenntnis die pauschale Behauptung der Bundesregie-
rung in der Antwort auf die Anfrage der FDP vom 
6.12.2019 geprägt. Die Bundesregierung wolle an den 
Regionalflughäfen als Teil eines „leistungsfähigen 
nationalen Flughafennetzwerk“ festhalten und sei 
„sich bewusst, dass regionale Flughäfen eine wichtige 

Funktion für die Anbindung, Konnektivität und die 
Wirtschaftskraft einer Region erfüllen können.“ (Ant-
wort auf die Kleine Anfrage der FDP, „Belastungen der 
Regionalflughäfen durch DFS-Flugsicherung und 
Erhöhung der Luftverkehrssteuer“ vom 6.12.2019. BT-
Drucksache 19/15728). 

Tabelle 10: Bewertung der Regionalflughäfen 

 
 

 

  

Flughafen
Nachbar-
Flugh. in 
PKw-km

Pkw-Rei-
sezeit 
Min.

Entferng. 
gr. Flugh. 
Bahn-Min

Code 
große 
Flugh.

% "Kon-
nektivi-

täts"-Pass.
Pass. 2019 
zu 2014

Jahreserg. 
'18 abzgl. 
Zuschüsse 

Dortmund 78 50 44 DUS 7 39 -14,1
Frankfurt-Hahn 115 75 62 FRA 0,3 -39 -15,1
Friedrichshafen 78 60 120 ZRH 45 -13 -1,9
KA/Baden-Baden 71 60 64 FRA 0,01 40 -4,9
Kassel-Calden 72 50 96 FRA k.A. 161 -5,9
Memmingen 78 60 150 MUC 0,002 130 -0,1
Niederrhein-Weeze 76 50 50 DUS 0 -32 -0,1
Paderborn/Lippst. 78 56 114 DUS 24 -9 -0,4
Rostock-Laage 79 60 144 HAM 29 9 -0,5
Bremen 116 86 90 HAM 53 -17 -0,1
Dresden 127 71 107 TXL/BER 48 -9 -4,7
Erfurt-Weimar 155 94 52 LEJ 0 -32 -2,0
Münster/Osnabr. 76 45 81 DUS 14 10 -6,5
Saarbrücken 122 82 128 FRA 6,4 -8 -4,2
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6 Fazit 

Klimapolitische und Marktwirtschaftliche Maßnah-
men, wie der Abbau wettbewerbs- und umweltschäd-
licher Subventionen, müssen Hand in Hand gehen. 
Über kurz oder lang wird das zum Ende vieler Regio-
nalflughäfen in Deutschland führen. Die Coronakrise 
wird diese Entwicklung beschleunigen. Mit welchen 
Maßnahmen kann oder muss die Politik diesen Pro-
zess begleiten und lenken? 

 Die Bundesregierung muss bereits im Rahmen 
ihrer EU-Präsidentschaft 2020 für die strikte Ein-
haltung der geltenden Beihilferegelungen und 
des kompletten Beihilfeverbots für das operative 
Geschäft der Regionalflughäfen ab 2024 sorgen. 
Das stellt schon auf kurze Sicht die Existenz von 
sieben auf mittlere Sicht von 12 der hier untersuch-
ten 14 Regionalflughäfen, die auf substanzielle 
staatliche Beihilfen angewiesen sind, in Frage. Als 
alternative Nutzungen dieser Liegenschaften 
kommen Immobilienvermarktung, Gewerbegebie-
te, Technologieparks u.ä. in Betracht, wenn diese 
stadtnah gelegen sind. Zugleich müssen Bundes-
regierung und EU-Kommission beihilferechtlich 
ebenso bedenkliche Praktiken des Verzichts auf 
Zinsen oder Tilgungen wie z. B. am Flughafen Nie-
derrhein-Weeze verhindern.  

 Absurde Forderungen der Flughafenverbände 
nach Übernahme von Infrastrukturkosten, weil 
Regionalflughäfen der Daseinsvorsorge dienten, 
sind abzuweisen. Auch die Ausweitung der Sub-
ventionierung der Flugsicherung für Regionalflug-
häfen, die derzeit im Gange ist, muss gestoppt 
werden, weil sie ökonomisch, verkehrs- und klima-
politisch kontraproduktiv wäre. 

 Ein Flughafenkonzept sollte den Flughafenwild-
wuchs lichten und die acht aus Bundessicht not-
wendigen Flughäfen definieren. Ein Zug-Flug-
System sollte die An-/Abreise aus allen Regionen 
zu Drehkreuzflughäfen und damit die sogenannte 

Konnektivität sicherstellen und sogar wesentlich 
verbessern. Die Standorte von 12 Regionalflughä-
fen sollten in ein Express-Rail-System von Luft-
hansa und Deutscher Bahn eingebunden werden. 

 Die Anstrengungen zur Verlagerung von Ultra-
kurzstreckenflügen auf die Bahn sollten wie im 
Klimapaket 2030 vorgesehen, intensiviert werden. 

 In Ermangelung wirksamer internationaler Klima-
schutzmaßnahmen ist das Europäische Emissi-
onshandelssystem im Luftverkehr, wie im EU 
Green Deal vorgesehen, zu reformieren und zu 
stärken. Als erste Schritte sind alle Zertifikate zu 
versteigern und das deutsche Luftverkehrsgesetz 
zu ändern, das den EU-Emissionshandel durch 
Minimierung seiner Einnahmen unwirksam macht. 
Nicht mehr benötigte Luftverkehrszertifikate müs-
sen für das Erreichen der Klimaziele stillgelegt 
werden.  

 Mittelfristig ist eine Kerosinsteuer einzuführen. 

 Die Emissionen internationaler, von Deutschland 
ausgehenden internationalen Flüge müssen in die 
deutschen Klimabilanzen einbezogen werden, al-
so auch die Klimalasten von 4,2 Mio. t CO2Äq. 
(CO2- und Nicht CO2-Effekte) der Regionalflug-
häfen. Bis effektive internationale Regelungen be-
stehen, müssen sie nach dem lokalen Aufkommen 
den Städten und Regionen, die sie verursachen, 
angelastet werden. 

 Ein öffentlicher Diskurs über Urlaubs- und Frei-
zeitnarrative in den Medien und im Alltag sollte 
sich mit der Überbewertung und dem Hype von 
Fern- und Flugreisen sowie den Folgen des Mas-
sentourismus auseinandersetzen. Zugleich könn-
ten nachhaltige Tourismusalternativen bekannt 
gemacht und gestärkt werden. Hier hat die 
Coronakrise bereits zu einem Umdenken und ei-
ner Zuwendung zu innerdeutschen Urlaubszielen 
geführt.
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A b s e n d e r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt 20-14039
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

"Wildparkende" E-Scooter
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
21.08.2020

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (zur Beantwortung) 04.09.2020 Ö

Sachverhalt:

Seit Mitte Juli gibt es in Braunschweig E-Scooter. An vielen Stellen in der Innenstadt ist zu 
beobachten, dass sie mitten auf dem Gehweg abgestellt werden, wo sie Fußgänger, 
Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen behindern und im Dunkeln sogar ein 
gefährliches Hindernis für diese darstellen. Konkret erreichte uns aktuell die Beschwerde 
eines Rentners, der in der Dunkelheit über einen quer auf dem Gehweg liegenden E-Scooter 
stürzte.
Die Verwaltung hatte ja bereits in der zugehörigen Beschlussvorlage (Ds. 19-11982) 
eingeräumt: "Grundsätzlich kann es schwierig werden, dass Parken bei einem stationslosen 
(free-floating) System zu beeinflussen." 
Deswegen sei das der Vorlage anhängende Qualitätsagreement zwischen Anbietern von E-
Scootern und der Stadt erstellt worden. Dort heißt es unter § 3 Abstellorte: 

"[…] Darüber hinaus stellt der Anbieter sicher, dass die Fahrzeuge nicht ungeordnet auf 
Gehwegen und auf öffentlichen Plätzen abgestellt werden. […] Der fließende Verkehr 
(insbesondere Fußgänger) muss zu jederzeit uneingeschränkt ermöglicht werden. […] Zur 
Ordnung der Elektrokleinstfahrzeugen [sic] können gekennzeichnete Bereiche oder 
Verleihstationen an Verkehrsknotenpunkten eingerichtet werden." 

Außerdem heißt es auf der Seite der Stadt:

"Elektrokleinstfahrzeuge sind so zu parken, dass Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder 
gefährdet werden. Auch ein mögliches Umkippen ist vorzubeugen. Des Weiteren ist das 
Abstellen der Fahrzeuge in den Parkverbotszonen sowie an folgenden Orten in 
Braunschweig untersagt:

 Fußgängerzonen (sofern nicht anders Ausgeschildert)
 Grünanlagen und Parks
 Öffentlichen Fahrradabstellanlagen (z. B. Fahrradbügel)
 Zufahrten, Ein- und Ausgänge sowie Rangierbereiche des öffentlichen Verkehrs
 Gehbereiche, insbesondere mit Blick auf die Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrende 

(abgesenkte Bordsteine, Rollstuhlrampen) und auch Leitsysteme für Blinde und 
sehbehinderte Menschen

 Überquerungsstellen (z. B. Aufstellflächen an Ampeln und Fußgängerüberwegen)"

https://www.braunschweig.de/leben/stadtplan_verkehr/e-
mobilitaet/elektrokleinstfahrzeuge.php

Dies vorausgeschickt, fragen wir:

1. Wie kontrolliert die Stadt die Einhaltung der Gebote, die das sachgemäße Abstellen und 
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die sachgemäße Nutzung der E-Roller regeln bzw. wie stellt sie sicher, dass diese Gebote 
eingehalten werden?

2. Haftet die Stadt für etwaige Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäß abgestellte 
E-Roller oder stellt sie sicher, dass die Verursacher bzw. die Verantwortlichen für 
entstandene Schäden oder Verletzungen haften? 

3. Sind ZOD und/oder Polizei darauf eingestellt, dass mit der Kontrolle von Verstößen 
ein erheblicher Aufgabenbereich neu auf sie zukommt?

Anlagen:  keine
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